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EHE AUF ZEIT (mut a)
IN DER INNERISLAMISCHEN DISKUSSION

DER GEGENWART*

VON

WERNER ENDE

Hamburg

Seit dem 19. Jahrhundert kennt die islamische Geistesgeschichte
eine Reihe von Diskussionsgegenständen, die hauptsächlich durch
den Kontakt der islamischen Gesellschaft mit der zeitgenössischen
Politik, Wirtschaft, Rechtsordnung, Technik und Wissenschaft des
„Westens" entstanden sind. Entweder geht es darum, daß traditionelle
Institutionen wie Sklaverei oder Polygamie unter dem Eindruck dieses
Kontaktes mit einer anderen Zivilisation in Frage gestellt bzw. neu
interpretiert werden, oder darum, daß man fremde Konzepte, wie
z. B. den Sozialismus, auf mehr oder weniger fiktive, durch Reinter-
pretation gewonnene oder aber heterodoxe Wurzeln im eigenen isla-
mischen Bereich zurückführt.

Andererseits gibt es zahlreiche Institutionen und Begriffe, die schon
seit frühislamischer Zeit umstritten sind, deren Behandlung im Geistes-
leben der islamischen Welt der Gegenwart jedoch ebenfalls durch den
Gebrauch neuer, z.T. aus dem nicht-muslimischen Bereich entlehnter
Argumente gekennzeichnet ist. Ein Beispiel dafür ist die Frage nach
der rechtmäßigen Staatsgewalt. Diese Frage steht bekanntlich am
Ausgangspunkt der konfessionellen Spaltung im frühen Islam.

* Der vorliegende Aufsatz ist Teil der Ergebnisse eines Forschungsprojektes über
die Situation der Zwölferschia im 20. Jahrhundert. Einige wichtige Quellen konnten
während einer von der DFG unterstützten Nahost-Reise im Frühjahr 1974 beschafft
oder in Bibliotheken in Beirut, Damaskus und Bagdad eingesehen werden. — Für die
Beschaffung von Fotokopien sowie für Literaturhinweise und Beratung in Einzelfragen
danke ich den Herren Dr. G. Wiedensohler und Dr. K. Dilger (beide Hamburg),
Prof. Dr. S. Wild (Bonn) und Dr. P. Heine (Münster).
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Während die bis in die unmittelbare Gegenwart anhaltende inner-
islamische Auseinandersetzung um die Legitimation staatlicher Macht
seit langem die Aufmerksamkeit der Orientalisten auf sich gezogen
hat, fehlt es bisher bei anderen Streitfragen vergleichbaren Alters an
umfassenden Untersuchungen. (Es sei zugegeben, daß die meisten von
geringerer Tragweite sind). Dies gilt auch für eine Institution des
islamischen Eherechts, deren Anerkennung nach dem oft zitierten
Urteil Ignaz Goldzihers „wohl als die einschneidendste gesetzliche
Streitfrage zwischen sunnitischem und schiitischem Islam" betrachtet
werden muß,' nämlich die Zeitehe, d.h. eine Geschlechtsverbindung,
die gegen Entgelt der Frau auf bestimmte Zeit abgeschlossen wird

nach der arabischen Bezeichnung mut a (oder tamattu `) auch als
„Genuß-Ehe" bekannt. 2 (Von einer anderen, gleichnamigen Bestim-
mung des islamischen Eherechts im Sinne einer Abfindung der
verschmähten Frau 3 -- ist im folgenden grundsätzlich nicht die Rede).

Nach der Lehre der Zwölferschiiten ist die mut a-Ehe 4 ein unwider-

' I. Goldziher : Vorlesungen über den Islam, 2. Aufl. Heidelberg 1925, S. 229 unten.
2 Die üblichen arabischen Bezeichnungen für die Zeitehe sind nikâh mu'aqqat

(muwaqqat) bzw. nikâh mungati `. [Häufig steht anstelle des Wortes nikâh entweder
âqd oder zawdğj. Kaum weniger häufig sind die Bezeichnungen nikâh al-mut a oder
n. at-tamattu `. Aus der Sicht mancher sunnitischer Rechtsschulen besteht ein gewisser
Unterschied zwischen çlen Begriffen Zeitehe (nikâh mu'aqqat o.ä.) und nikâh al-mut `a,
weshalb beide als gesonderte Rechtsfiguren—wenn auch meist im gleichen Zusammen-
hang— behandelt werden, s. beispielsweise Ömer Nasuhi Bilmen : Hukuki Islämiyve ve
Istilahatı Fıkhiyye Kamusu II (Istanbul 1968), 24-26 (Art. 114, 115). Zum begrifflichen
Unterschied s. Muhammad Zakariyâ al-Bardisi : al-ahwâl as-sahsiya, 1. Aufl. Kairo
1965, S. 87-90; Mahmüd Mhd. at-Tantâwi : al-ahwâl cd-sahsiya fi . -sarf a al-islâmiya,
2. Aufl. Kairo 1972, S. 66-69; Muhammad Abü Zahra : Muhü<larât fi âqd az-zawäğ
wa-âtürihâ (Kairo 1971), S. 82-87. Für unsere weitere Erörterung ist diese Unter-
scheidung ohne Bedeutung, da es sich auch nach Auffassung der o.g. Autoren letztlich
nur um terminologische Unterschiede handelt und beide Vertragsformen als hâtil anzu-
sehen sind.

3 Th. W. Juynboll : Handbuch des islamischen Gesetzes nach der Lehre d 'r schaff `iri-
schen Schule, Leiden und Leipzig 1910, S. 217; J. Schacht : An Introduction to Islamic
Law, Oxford 1964, S. 167; N.J. Coulson : A History of' Islamic Law, Edinburgh 1964,
S. 31 f. und 209. [Mir nicht zugänglich :i E. Nors: Etude sur le don moutâa ou don
de consolat ; ın, in : Revue algerienne, tunisienne et marocaine de Legislation (...), Jg. 1928,
Pt. I, 1-13.

4 Die folgende Skizze der Bestimmungen der mut `a bezieht sich auf das Bild, das
sich aus der älteren Rechtsliteratur ergibt. Abweichende Lehrmeinungen werden nur
da erwähnt, wo sie für die gegenwärtige innerislamische Diskussion relevant erscheinen.
Für weitere Details s. W. Heffening: Art. „Mut`a" in EI, 1. Aufl., I II, S. 835-38;
D. Santillana : Istituzioni di Diritto Musulmano Malichita (...), Il (Rom 1938), 212-13
(mit nützlichen Hinweisen auf Quellen und Sekundärliteratur) ; D. M. Donaldson :
Temporary Marriage in Iran, in: MW 26/1936/358-64; A. A. A. Fyzee: Outlines of
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ruflicher Vertrag, der stets eine Angabe über die Dauer und das der
Frau zu zahlende Entgelt (wie in der Dauerehe als mahr bezeichnet) 5
enthalten muß. Die Form (şiğa) des Vertrages ist bis in die Einzel-
heiten des Wortlauts festgelegt. Aufgrund dieses Sachverhalts hat
sich im persischen Sprachgebrauch das Wort şigeh als Bezeichnung
für die mut a-Ehe, und davon abgeleitet auch für die Frau, die eine
derartige Verbindung eingeht, eingebürgert.6

Eine mut a-Ehe kann für einen Tag oder den Bruchteil eines Tages
bis auf die Dauer mehrere Jahre (nach einer verbreiteten Lehrmeinung
bis auf 99 Jahre) abgeschlossen werden. Sie erlischt ohne Ausspruch
einer Scheidungsformel zum vertraglich festgelegten Zeitpunkt. Zeugen
sind nicht erforderlich. Aûch die Hinzuziehung eines Qâdi bei Vertrags-
abschluß ist nicht unbedingt notwendig. Die mut a darf seitens der
Frau nur mit einem Muslim geschlossen werden. Dem Muslim ist
sie mit einer Heidin (Nicht-„Schriftbesitzerin") verboten. Hinsichtlich
der Eignung einer „Schriftbesitzerin" (kitdbiya, also bes. Christin
oder Jüdin) gehen die Lehrmeinungen der Zwölferschia auseinander :
Ältere Autoritäten erklären sie für verboten (Ibn Bâbûyah), spätere
erlauben sie (z. B. at-Tüsi) oder empfehlen für die Ehe eines Schiiten
mit einer kitâbiya ausdrücklich die mut â.' Der letztgenannte Stand-
punkt wird bis in die Gegenwart von einigen der einflußreichsten
Autoritäten der Zwölferschia vertreten, 8 doch scheinen andere dies-
bezüglich abweichende (bzw. nicht eindeutige) Stellungnahmen ab-
gegeben zu haben.'

Mit einer Sklavin ist der Abschluß eines mut `a-Vertrages nur zu-

Muhammedan Law, 3. Aufl. Oxford 1964, S. 112-115; U. M. Daudpota u. A.A.A.
Fyzee : Notes an Mut `ah or Temporary Marriage, in : Journal of the Bombay Branch
of the Royal Asiatic Society, N.S. 8/1932/78-92; Fr. Castro : Materiali e Ricerche sul
Nike Al-Mut `a, 1: Font'. imamite (Rom 1974), letzteres eine Übersetzung zwölfer-
schiitischer Hadite (S. 3-73) und relevanter Abschnitte aus dem , f iqh .

5 Zu mahr s. Hassan Emamy : L'institution juridique de mahr (dot) en droit musulman
du rite chiite (Diss. Lausanne 1933; mir nicht zugänglich).

6 Zum persischen Sprachgebrauch s. Dihbudä : Luğatndmah, s.v.
Heffening (s. oben Anm. 4), 837 r. Sp.; vgl. E. Gräf (s. unten Anm. 53), S. 68;

Y. Linant de Bellefonds : Law, in A. J. Arberry (ed.) : Religion in the Middle East,
II : Islam (Cambridge 1969), 434.

8 S. etwa die diesbezügliche Äußerung des seit 1978 durch seine politische Rolle welt-
weit bekannt gewordenen Âyatulläh Rûhulläh Ijumaini in seiner Fetwa-Sammlung
Zuhdat al-ahkâm, 2. Aufl. Nağaf 1971-2, S. 247 oben.

9 Eine Klage über die daraus entstehende Rechtsunsicherheit findet sich bei dem
irakischen schiitischen Literaten 'Ali al-Hägäni : Su `ard ' al-ğariy, Bd. 12, Nağaf 1956,
S. 461f.
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lässig, wenn ihr Herr sich einverstanden erklärt. Aus einer mut a-Ehe
hervorgegangene Kinder sind dem Vater gegenüber erbberechtigt.
Dagegen können die Partner einer mut a-Ehe einander nicht beerben,
falls nicht wie jedenfalls eine Lehrmeinung einräumt dies im Ver-
trag ausdrücklich ausbedungen ist. Ein Unterhaltsanspruch seitens
der Frau besteht nur dann, wenn der Vertrag eine entsprechende
Klausel enthält. Auffällig ist, daß die Wartezeit (`idda), die die Frau
nach Ablauf eines mut a-Vertrages einhalten muß, bevor sie eine neue
Ehe oder Zeitehe eingehen darf, zwei Perioden oder (bei nicht alters-
bedingtem Ausbleiben der Menstruation) 45 Tage beträgt.. Ihre Warte-
zeit entspricht somit der einer geschiedenen Sklavin. Eine Wartefrist
von drei Perioden, wie sie grundsätzlich nach Scheidung einer Dauer-
ehe einzuhalten ist, gilt bei der Zeitehe nur im Falle ihrer Auflösung
durch den Tod des Mannes.

Die Rechtsgelehrten der Zwölferschia 1 ° stützen ihre Rechtfertigung
der mut `a-Ehe auf die Behauptung, daß sich Sure 4:24 des Korans
(fa-mâ stama `tum hihi minhunna fa-atühunna uğürahunna faridatan)
auf diese Institution beziehe. Die anderen schiitischen Konfessionen,
wie die Zaidiya oder die Ismâ`iliya, lehnen die mut a-Ehe als verboten
(harâm) ab. 11 Vor allem aber sieht sich die Zwölferschia hier im
eindeutigen Gegensatz zur zahlenmäßig weit überwiegenden Mehr-
heitsfraktion des Islams, den Sunniten. Diese bestreiten zwar nicht,
daß die mut a zur Zeit des Propheten mit dessen Billigung durch
fromme Gefährten (şahüba) praktiziert worden ist, bestehen aber
darauf, daß später Muhammad selbst, und nackit ihm der zweite
Kalife, `Umar b. al-Hattâb, die mut 'a verboten haben. ; 2 Die Ge-

ı o Zur Geschichte und Doktrin dieser Gruppe s. R. Strothmann in Hdb. d. Orien-
talistik, hrg. von B. Spuler, 1. Abt., VIII/2 (Leiden 1961), 481-85; A. Falaturi : Die
Zwölferschia (...), in : Festschrift W. Caskel, hrg. von E. Gräf, Leiden 1968, S. 62-95,
und den Artikel „Ithnä `Ashariyya" in EI, 2nd. ed., IV, s.v. sowie die dort genannte
Literatur.

ı ı Fyzee : Outlines (s.o. Anm. 4), 112. Hinsichtlich der Zaidiya gibt es allerdings
die Behauptung, daß deren Zweig der Gârûdiya die mut a erlaubt habe, s. C. van
Arendonk : De opkomst van het zaidietische Imamaat in Yemen, Leiden 1919, S. 72
Anm. 9 (bzw. die frz. Übersetzung von J. Ryckmans : Les ddhuts de l'Imamat Zaidite
au Yemen, Leiden 1960).

' 2 W. Montgomery Watt : Muhammad at Medina (Oxford 1956), 278 f. u. 395;
vgl. (zugleich als Beispiel für die Haltung eines sunnitischen Modernisten) Abmad
Amin : Duhâ 1-Islam, 1II, 7. Aufl. Kairo 1964, S. 255-59 (mit Belegen aus der Hadit-
Literatur etc.), sowie Mustafa Said al-Rinn : Atar al-ihtilâf , f i 1-gawö `id al-uşüliya , f i
htilâf al-fugahâ' (Beirut 1972), 583-89.
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schichte dieser (angeblichen oder tatsächlichen) Verbote und die Her-
ausbildung der zwölferschiitischen Position in dieser Frage sind, wie
eine kürzlich erschienene Untersuchung zeigt, l 3 äußerst verwickelt.
Das Problem des Verbots berührt nicht zuletzt Fragen der Voll-
ständigkeit des überlieferten Korantextes bzw. der Rolle von Va-
rianten, Interpolationen etc., 14 sowie Probleme der Hadit-Kritik. ı 5
Dies alles soll und kann hier nicht untersucht, ja nicht einmal skizziert
werden. Desgleichen bleibt das Thema der mut'at al-hağğ, die von
'Umar I. zusammen mit der mut a-Ehe (mut at an-nisâ') verboten
wurde 16 und deshalb in schiitischen Werken nicht selten zusammen
mit letzterer behandelt wird, außerhalb unserer Erörterung. Schließ-
lich soll nur kurz darauf verwiesen werden, daß es im sunnitischen
Bereich anscheinend noch im 19. Jahrhundert jedenfalls in Mekka
eine Praxis gegeben hat, die mit Hilfe von Rechtskniffen eine Art
Zeitehe ermöglichte.17

Für sunnitische Gelehrte ergibt sich aus den von ihren Schulen all-
gemein anerkannten Hadit- und Fiqh-Werken, daß einige şahâba und

13 I. K. A. Howard : Mut `a Marriage Reconsidered in the Context of Formal Proce-
dures, in : Journal of Semitic Studies (Manchester), 20/1975/82-92.

14 J. Burton : The Collection of the Qur'ân, Cambridge (etc.) 1977, S. 35-36 u.
178-80, vgl. Hinn (s. Anm. 12), 586. Es geht hier um eine Lesart (gird 'a) des für
die zwölferschiitische mut a-Lehre entscheidenden Koranverses 4:24, die Ubayy b.
Ibn Mas`ûd und Said b. Gubair zugeschrieben wird, nämlich um deren angebliche
Interpolation der Worte „ilä ağalin musamman" nach "Fa-mü stama `tum hihi min-
hunna". Moderne schiitische Autoren erwähnen diese Lesart, halten sich aber hin-
sichtlich des Urteils über ihre Zuverlässigkeit zurück. Manche betonen sogar ausdrück-
lich, und versuchen zu beweisen, daß jene Worte von einigen Prophetengefährten
lediglich zur Erklärung der Bedeutung des Verses 4:24—also gewissermaßen in Paran-
these—bei der Lesung hinzugefügt worden seien. Es handle sich also nicht um
Worte des Korantextes, es gebe keinen Anlaß zur Unterstellung eines tahrif oder
naqş. Anderslautende Überlieferungen (bes. bezüglich Ibn `Abbâs) seien unecht oder
müßten anders aufgefaßt werden, s. etwa Käsif a1-Gitâ' : Asl as-si `a (s. unten Anm. 88),
S. 92. Hier wird der nur mühsam gewonnene inner-schiitische Konsens über die Voll-
ständigkeit des überlieferten Korantextes berührt. Zu diesem Thema s. A. Falaturi
(s. oben Anm. 10), S. 91-95; J. Eliash : `The Shi `ite Qur'ân', in : Arahica 16/1969/15-24,
und E. Kohlberg: Some Notes an the Imamite Attitude to the Qur'an, in : Islamic
Philosophy and the Classical Tradition: Essays presented (...) to Richard Walzer,
ed. S. M. Stern (et al.), Oxford 1972, S. 209-24.

ı s Vgl. auch unten S. 36f. und 41 f.
16 Man bezieht dieses Verbot auf Koran 2:196 (Fa-man tamatta â bi-l- `umra ilâ

1-hağğ ...). Zur Definition und zur Beurteilung aus zwölferschiitischer Sicht s. `Abd
al-Husain Saraf ad-Din : an-nass wa-l-iğtihâd, 4. Aufl. Beirut 1966,  S. 184-90 (190-92
über mut `at an-nisâ') und Amini (s. unten Anm. 19), VI, S. 198-220; vgl. Laoust :
Essai (s. Anm. 126), S. 211-12.

17 C. Snouck Hurgronje: Mekka, II (Den Haag 1889), 156; vgl. auch idem in
Der Islam 4/1913/147 f.
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tâbi `ün die mut `a noch für erlaubt erklärt haben sollen, als das Verbot
durch den Propheten bereits ergangen war. Hier hat es im sunnitischen
Lager immer wieder Erklärungsversuche gegeben. Die Apologetik der
Zwölferschiiten, für die die Stellungnahme zur mut a zum Schibboleth
geworden ist, setzt mit Bedacht an den entsprechenden Nachrichten
in eben den Quellen an, die (auch und gerade) die Sunniten als
verbindlich ansehen. Es geht vor allem darum, die sunnitische Be-
hauptung eines Verbots durch den Propheten, also eines Falles von
nash, zu widerlegen.' 8 Ist dies (nach Ansicht des jeweiligen schiitischen
Autors) gelungen, so bilden die Na hrichten über das Verbot durch
`Umar kein Hindernis mehr, sie können im schiitischen Milieu sogar
zu Argumenten für das Festhalten an der mut a werden : Aus zwölfer-
schiitischer Sicht kommt `Umar, dem Gegenspieler `Alls, keine Auto-
rität für ein derartiges Verbot zu. 19 Ist andererseits die sunnitische
Behauptung eines Verbots durch den Propheten „widerlegt", so kann
auch die Ansicht sunnitischer Autoritäten, daß es sich bei der mut a
um Unzucht (zinâ') handle, leicht zurückgewiesen werden : Es ist
nicht denkbar, daß der Prophet zinĞ' für erlaubt erklärt haben
könnte ergo kann die mut a, die er nachweislich erlaubte und
niemals verbot, nicht zinâ' sein.

Die klassischen Handbücher des zwölferschiitischen Rechts ent-
halten regelmäßig ein Kapitel über. die mut a. Als Beispiel seien die
Sarâ 'i ` al-Islam des Muhaggiq al-Hilli (gest. 1326) genannt 2 ° ein

18 Zur sunnitischen Position hinsichtlich des nash s. Abü ĞaTar an-Nahhäs : Kitah
an-nüsih wa-l-mansûh (ed. Kairo 1323 H, Matb. as-Sa eäda), 103-5; vgl. al-Rinn (s.o.
Anm. 12), ibid., u. Burton (Anm. 14), 46 ff.

19 `Abd al-Husain Saraf ad-Din : al-figül al-muhimma li-ta'lif. al-umma (zuerst ersch.
1911-12), 7. Aıifl. Nağaf 1967, S. 48-61, und Masa'il fiqhiya, Şaidä 1951, S. 33-40;
`Abd al-Husain al-Amini: al-gadir fi l-kitüh wa-s-sunna wa-1-adab (11 Bde.), 3. Aufl.
Beirut 1967, III, bes. 205-13 und VI, S. 220-40. Saraf ad-Din und Amini verzichten
darauf, modernistische Argumente für die Beibehaltung der mut `a-Ehe anzuführen;
vgl. auch Mhd. Husain Tabätabä'i : Maktab-i tasayyu ` (Qumm), I1 (1960), 265, u.
idem : Si ah dar Islam, engl. übers. mit Kommentar v. Sayyid Husain Naşr : Shi `ite
Islam, Albany, N.Y., 1975, S. 227-29, sowie Müsä 'Izz ad-Din al-Islam wa-gaclüyü
s-sü a, Beirut 1966, S. 243-49. — Der Äußerung J. Schachts (die sich sinngemäß auch
bei sunnitischen Autoren wie z.B. Ahmad Amin findet, s. Duhü 1-Islam, I1I, 259),
die Zwölferschiiten hätten an der mut 'a festgehalten „for no better reason than that
its prohibition had been attributed to `Umar" (Origins of Muhammadan Jurisprudence,
Oxford 1950, S. 267), widerspricht Coulson (s.o. Anm. 3), 115-16 (vgl. ibid., 110-11),
und nochmals in seinem Buch Succession in the Muslim Family (Cambridge 1971),
127.

2° Neuere Ausgaben Nağaf 1969 (mit Vorwort von Muhammad Taqi al-Hakim)
und Beirut o.J. (hrg. von Mhd. Ğawäd Mugniya), 2 Teile in 1 Bd.; französische
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Werk, das auch von modernistischen Zwölferschiiten akzeptiert und
herangezogen wird.2 ı

Die .Notwendigkeit, das permanente Erlaubtsein der mut a gegen
die Ansicht anderer schiitischer Gruppen und (vor allem) der Sunniten
zu verteidigen, hat überdies eine Fülle von Einzelschriften zu diesem
Thema hervorgebracht. 2 2

Zweifellos handelt es sich bei der Zeitehe um eine Institution,
die bei den Arabern in vorislamische Zeiten zurückreicht. 2 3 Dieser
Sachverhalt wird von manchen sunnitischen Autoren hervorgehoben.24
Daß es auch in ganz anderen Kulturkreisen als dem vorderasiatischen
vergleichbare Erscheinungen gibt, ist in der westlichen Wissenschaft
seit langem bekannt. 2 5 inwiefern die islamische mut a Parallelen oder
Verbindungen zu ähnlichen Eheformen im alten Ägypten, 2 6 in Meso-
potamien und Alt-Iran 27 aufweist, scheint nicht eindeutig geklärt und
ist jedenfalls nicht Gegenstand der vorliegenden Untersuchung.

Im Rahmen der islamkundlichen Forschung ist die mut `a bisher
fast ausschließlich von Kennern des islamischen Rechts behandelt
worden. Im übrigen islamkundlichen Schrifttum wird sie im allge-
meinen nur kurz und fast immer mit einem negativen Werturteil
erwähnt, etwa derart, es handle sich um eine mehr oder weniger
eindeutige Form von Prostitution. 2 8 Die Belegung mit diesem Begriff
wird den rechtlichen Besonderheiten der Institution mut a jedoch

Übersetzung von A. Querry : Droit musulman. Recueil des lois concernant les musulmans-
schyites, 2 vols. Paris 1871.

21 Sayyid Ameer Ali : Mahommedan Law, Calcutta 1928, II, 398 ff.
22 Eine Vorstellung vom Umfang dieses Schrifttums vermittelt at-Tihräni, DTS

Bd. 1, S. 55 no. 279 und die dort genannten Titel, Bd. 19, S. 63-67, sowie Bd. 20,
S. 392 no. 3616-17.

23 Die ältere Literatur dazu nennt Heffening (s.o. Anm. 4); s. auch G. Stern :
Marriage in Early Islam, London 1939 (mir nicht zugänglich). Der Beitrag von
A. F. L. Beeston : Temporary Marriage in Pre-Islamic South Arabia, in : Arabian Studies
(London), 4/1977/21-25 enthält keine Erörterung des Themas, sondern ist der Versuch
der Interpretation eines sabäischen Votivtextes, in dem evtl. von Zeitehe die Rede ist.

24 Mhd. Abü Zahra (s.o. Anm. 2), S. 85; Mahmüd S. Zanäti : az-zawâğ al-mu'aggat,
in : al- `Arabi (Kuwait), no. 141 (Aug. 1970), S. 96-100. (Z. ist ein ägyptischer Rechts-
historiker).

2 s E. Westermarck : The History of Human Marriage, 2. Aufl. London 1902, S. 519 ff.
26 Sch. Allam, Art. „Ehe" in : Lexikon der Agyptologie, hrg. von W. Helck u.

E. Otto, I/8 (Wiesbaden 1975), 1167r. Sp.
27 Aly-Akbar Mazaheri : La Jamille iranienne aux temps ante-islamiques, Paris 1938;

vgl. auch Zanäti (s. Anm. 24).
28 Ein Beispiel von vielen ist M. Hartmann : Fünf Vorträge über den Islam, Leipzig

1912, S. 120.
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keineswegs gerecht 	 ja nicht einmal allen Aspekten der sozialen
Realität.29

Die Entwicklungsgeschichte der muta (bzw. ihres Verbots) im
Rahmen des schiitischen und sunnitischen Rechts ist von der islam-
kundlichen Forschung bisher vernachlässigt worden. 30 Systematische
Studien über die sozio-kulturelle Bedeutung der mut a in der islami-
schen Geschichte und über die Reflexion ihrer konfessionell unter-
schiedlichen Beurteilung in den islamischen Literaturen fehlen, soweit
ich sehe, bisher völlig. 31 Hinsichtlich der Stellung des schiitischen
Modernismus 	 ohnehin ein Stiefkind der islamkundlichen Forschung
--zur mut a-Ehe sieht es kaum anders aus. Walter Heffenings Artikel
in der 1. Auflage der EI, der aus dem Jahre 1936 stammt, ist in
dieser Hinsicht 	 wie auch hinsichtlich seiner Bemerkungen zur „heu-
tigen Praxis" 	 keineswegs befriedigend. Von einer .innerislamischen
Diskussion über die mut a in neuerer Zeit scheint Heffening nichts
bekannt gewesen zu sein. In dem kürzlich erschienenen Artikel von
D. von Denffer 32 wird dieses Thema immerhin gestreift, doch ist die
diesbezügliche Materialbasis des Autors viel zu schmal.

I. Die moderne inner-schııtische Diskussion über die mut`a

Die folgenden Ausführungen können nur wenig zur Kenntnis der
„heutigen Praxis" beitragen. Dazu bedürfte es empirischer Unter-

29 D. v. Denffer: Mut et,	 Ehe oder Prostitution? Beitrag zur Untersuchung einer
Institution des si `itischen Islam, in : ZDMG 128/1978/299-325.

3° Insofern gilt noch immer die Feststellung A. A. A. Fyzees : „The subject is
interesting, but unfortunately there is no exhaustive monograph an it" (in : M.
Khadduri/ H. J. Liebesny [eds.] : Luu in the Middle Egst, I, Washington, D.C., 1955,
S. 128 Anm. 57).

31 Besonders ergiebig könnte hier das Kitäh al-a dni sein, s. die Bemerkung von
C. Pellat in der 2. Aufl. der El, 11, S. 551 (engl. ed.) r.Sp.; vgl. auch R. Levy : The
Social Structure of Islam (Cambridge 1957), 115-17. Als weitere Beispiele seien hier
genannt al-Gâhiz (s. C. Pellat : Arabische Geisteswelt (...), Zürich/Stuttgart 1967, S. 93);
Ibn Qutaiba (Kita', al-airiba, ed. Mhd. Kurd `All, Damaskus 1947, S. 89-90); al-Mas`üdi
(französ. Übers. v. Barbier de Meynard u. Pavet de Courteille, rev. ed. von C. Pellat,
III, Paris 1971, S. 776f.); Ibn Battüta (Travels in Asia and Africa 1325-1354, transl. and
selected by H. A. R. Gibb, 3. Aufl. London 1953, S. 244). •

32 S. oben Anm. 29. Die von D. v. Denffer in diesem Zusammenhang benutzte
Schrift von M. A. H. Khan : Mut `ah and Sociological Problems (Lucknow 1958) gehört
ihrer Tendenz nach zu jenen schiitischen Stellungnahmen, in denen die mut â offensiv
gerechtfertigt wird (s. unten S. 17 ff.). Sie ist für die islamische Gemeinde in Hamburg
verfaßt worden.
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suchungen oder zumindest langer Beobachtung bei wiederholten Auf-
enthalten in Ländern mit zwölferschiitischer Bevölkerung (bes. Irak,
Iran, Indien/Pakistan). Westliche Veröffentlichungen aus der Feder
von Personen, die z.T. lange Zeit in diesem Milieu zugebracht haben,
sind in den meisten Fällen wenig ergiebig. 3 3 Die Tatsache, daß die
„Groß-Muğtahids" (marĞgi ` at-taglid) der Zwölferschia 34 auch im
20. Jahrhundert Anlaß gesehen haben, sich zum Erlaubtsein der mut a
und zu damit zusammenhängenden Einzelfragen zu äußern, 3 5 sagt
wenig über die tatsächliche Verbreitung und die soziale Bedeutung
dieser Institution in der Gegenwart.

Aus dem Gesagten ergibt sich, daß es im folgenden lediglich um
einen Überblick über die verschiedenen Positionen gehen kann, die
innerhalb der heutigen Zwölferschia zur Frage der mut a eingenommen
werden, sowie um eine Skizze der diesbezüglichen Diskussion zwischen
Zwölferschiiten und Sunniten. Naturgemäß stehen in beiden Fällen
Äußerungen von `ulamâ' im Vordergrund.

Zum besseren Verständnis der heutigen inner-schiitischen Diskussion
über die mut `a scheinen einige allgemeine Bemerkungen zum Ansehen
dieser Institution und der betroffenen Frauen angebracht : Offensicht-
lich ist bei den zwölferschiitischen Theologen, und mehr noch in den

33 Die Existenz der mut `a ist schon früh von europäischen Iran-Reisenden bemerkt
worden, s. A. Olearius : Vermehrte Moscowitische und Persianische Reisebeschreibung
(Schleswig 1663), S. 609 (vgl. auch 592), Neuausgabe Berlin (Ost) 1959, S. 430 (vgl.
423), s. auch (u.a. gestützt auf Chardin und Olearius) Robert Surieu (Pseud. ?) : Sarv e
Naz. Eine Studie über die Liebe und erotische Darstellungen in der alt-persischen Kunst,
München (usw.) 1967, S. 128 ff.— Für die Verhältnisse im 19. Jahrhundert s. etwa
J. E. Polak : Persien. Das Land und seine Bewohner, Bd. 1 (Leipzig 1865), S. 207-08
(u.a. über Erbschaftsansprüche angeblicher Nachkommen aus mut `a-Verbindungen). —
Für das 20. Jahrhundert s. etwa A. van Sommer / S. M. Zwemer : Our Moslem Sisters,
New York (usw.) 1907, S. 233-35; C. C. Rice : Persian Warnen and Their Ways, London
1923, S. 115 u. 117-22; E. Jaroljmek : Das andere Iran, München 1951, S. 44 ff.

34 Zur Bedeutung dieses Amtes s. A. K. S. Lambton : A Reconsideration of the
Position of the marja` al-taglid and the Religious Institution, in : Studia Islamica 20/
1964/115-j5, u. Abdul=Hadi Hairi : Shi`ism and Constitutionalism in Iran (...), Leiden
1977, S. 62-65.

3s Als Beispiele .seien genannt : Muhsin al-Hakim Tabâtabâ'i (gest. 1970) : Minhâğ
aş-şâlihin, 1. Aufl. Nağaf 1946/47, 13. Aufl. 1963, Bd. II ; Abü 1-Qâsim al-Müsawi
al-Hü'i (geb. 1899, Nachfolgt,, • Muhsin al-Hakims als marğa ` at-taqlid in Nağaf) :
al-masâ'il al-muntahaba, 7. Aufl. o.O., 1970/71, S. 252-53; idem., Minhüğ aş- älihin,
1. Aufl. Nağaf 1972, Bd. II, S. 310-11. Al-Hü'is Korankommentar al-bayân fi tafsir
al-qur'än (2. Aufl. Nağaf 1966) enthält in Bd. I eine auf zahlreiche Belege aus der
älteren Literatur gestützte Abhandlung über die mut `a. S. ferner Humaini (s. oben
Anm. 8), Zubdat al-ahkâm, S. 247-48, sowie Abü 1-Hasan al-Işfahâni : Wasilat an-nağât
(s. unten Anm. 182).
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verschiedenen Schichten der übrigen Bevölkerung, die Bewertung der
mut `a auch in der Vergangenheit nicht einheitlich gewesen. Die Äuße-
rung des berühmten Theologen al-Hurr al-`Âmili (gest. ,1692) : 36 „Der
Gläubige ist erst perfekt, wenn er mut a praktiziert hat", 37 war im
zwölferschiitischen Milieu sicher niemals communis opinio. Bemerkens-
wert ist das Bestreben mancher Autoren, die weiblichen Angehörigen
der Mittel- und Oberschicht von der mut °a-Praxis auszunehmen. Sie
konnten sich dabei auf die zwölferschiitische Überlieferung hinsicht-
lich der Haltung einiger Imame in dieser Angelegenheit berufen. So
wird vom 5. Imäm Muhammad al-Bägir (gest. 732) berichtet, er habe
auf die Frage eines Gläubigen, ob er der Imäm denn einver-
standen wäre, wenn die Töchter seiner Familie (d.h. der Familie des
Propheten) mut a-Ehen eingingen, unwillig geschwiegen. 38 Der B.
Imäm, `All ar-Ridä, soll die mut a mit Frauen aus dem Hause des
Propheten ausdrücklich mißbilligt haben. 39 Höchst wahrscheinlich
anknüpfend an solche Überlieferungen hat Jahrhunderte später der
Theologe Sayyid Subbar al-Muğa`ğa1 (gest. nach 1772)4° eine Ab-
handlung darüber verfaßt, daß die fätimiyât, d.h. die weiblichen
Angehörigen der Familien, die sich reinblütiger Abstammung vom
Propheten rühmen können, nicht in mut `a-Ehen gegeben werden
sollen. 41 Darüber hinaus haben die Familien der zwölferschiitischen
Mittel- und Oberschicht es ganz allgemein vermieden, ihre Töchter
durch mut a-Verträge zu verheiraten es sei denn durch Verträge,
deren Dauer auf 99 Jahre festgelegt war. 42 Im traditionellen, noch
nicht durch modernistische oder sozialrevolutionäre Konzepte be-
einflußten Gesellschaftsbild der Zwölferschia erscheint diese differen-
zierende Praxis auch als ganz in der natürlichen Ordnung. Ein spätes
Beispiel für die fast selbstverständliche klassenspezifische Zuordnung

36 Über diesen s. Art. s.n. in EI, 2nd. ed.
3' Wasa'il as-si â • (ed. Teheran 1288 H), Bd. V, S. 69.
38 Kulini: al-kaf i, zitiert bei Ahmad al-Huşri : an-nikah wa-l-gadaya 1-muta âlliga

hih, Kairo 1967, S. 181 f.
39 `Abd ar-Razzâq Kammûna : Fadö'il al-asraf, Nağaf 1970, S. 228f., nach Fiqh

ar-Rida (s. dazu C. Brockelmann, GAL SI, 318, u. at-Tihrâni, DTS Bd. 16, S. 292f.,
no. 1283).

4o Über diesen Autor s. Aqâ Buzurg at-Tihrâni : Muşaf fa 1-magaıl fi `ilm ar-riğâl
(Teheran 1959), Sp. 191 f. ; vgl. idem., DTS Bd. 4, nos. 770 u. 817 und Bd. 5, no. 444.

4' Hurmat at-tamattu ` bi-l-fatimiyat, s. at-Tihrâni, DTS Bd. 6, no. 2456.
42 Für Iran s. R. Levy (s. oben Anm. 31), S. 117, gestützt auf C.J. Wills : Land of

the Lion and the Sun, London 1893, S. 326; für Indien vgl. Fyzee : (Judines (s. oben
Anm. 4), 3. Aufl., S. 112.
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der mut `a ist die Art, wie der irakische zwölferschiitische Theologe
Muhammad Mandi a1-Käzimi al-Qazwini (gest. 1939) 43 in einer 1928
erschienenen apologetischen Schrift 44 den oben genannten Sachverhalt
gerechtfertigt hat : Qazwini konzediert, daß realiter nur Frauen der
Unterschicht, deren Familien nicht über Ansehen und Reichtum
verfügen, für die mut a in Frage kommen. Dies entspreche der auch
bei den Sunniten üblichen, im religiösen Recht verankerten Praxis,
daß Frauen gegen Entgelt für andere das Haus fegen, Kleider waschen,
Abfall beseitigen, Gefäße reinigen, (als Badewärterinnen) im (öffent-
lichen) Bad die Körper anderer Frauen waschen, Mehlteig kneten,
backen (usw.). Da dies, sagt unser Autor, auch bei euch Sunniten
so ist, warum erlaubt ihr dann euren Frauen aus der oberen und
mittleren Gesellschaftsschicht nicht, daß sie gegen Lohn jene in der
Sarra erlaubten Arbeiten verrichten? Warum seid ihr dagegen, daß
sie zum Markt gehen, sich dort niederlassen und Eier, Baumwolle,
Garn (usw.) verkaufen, wie es die Frauen der Unterschicht (al-martaba
ad-dunyä) zu tun pflegen? Wenn ihr (Sunniten) euren Frauen der
beiden oberen Schichten erlaubt, jene beschriebene Lohnarbeiten aus-
zuführen, dann werden die Schiiten ihre Frauen aus den beiden
oberen Gesellschaftsschichten für die mut `a-Ehe freigeben. Ihr werdet
ihnen (jenes) aber offenbar nicht erlauben, und so werden sich die
Schiiten hinsichtlich dieser Lohnarbeiten wie auch hinsichtlich der
mut a entsprechend verhalten. Unser Autor fügt erläuternd hinzu, die
Beurteilung mancher der scheriatrechtlich erlaubten (aber nicht zur
Pflicht gemachten) Dinge, der mubĞhât, hänge ab von der sozialen
Situation der Menschen. Zu diesen Dingen gehöre die mut a. In
anderen Fällen, etwa hinsichtlich des Genusses von erlaubten Speisen,
Getränken etc., seien alle Muslime gleich.45

Die in diesen Ausführungen eines namhaften schiitischen Theologen
deutlich werdende Geringschätzung der mut a-Ehe ist zweifellos auch
unter den schiitischen „Laien" verbreitet. Die Hoffnung mancher
christlicher Missionare, das wachsende Bewußtsein vom Übel der
mut a (und der taqiya) werde die Herzen der Schiiten 	 speziell der

43 über diesen s. Muhsin al-Amin, AS Bd. 48, S. 1491., und G. `Awwâd, MMI,
Bd. 3, S. 253f. u. 346 sowie Muğdr, MK Bd. 6 Sp. 425-27.

44 Kita wurüd as-sir `a bi-ihnhat al-mut `a, Nağaf 1346 H (1928).
45 Ibid., S. 45-47.
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Iraner dem Christentum öffnen,46 hat sich freilich nicht erfüllt. In
der modernen persischen Literatur ist Kritik an der mut â besonders
an den prostitutionsähnlichen Erscheinungen, zu denen sie führt
weit verbreitet. 47 Die niedrige Einschätzung der mut a ist auch im
persischen Parlament deutlich ausgesprochen worden. In Überein-
stimmung mit dem traditionellen zwölferschiitischen Recht von dem
aber in anderen Punkten abgewichen wurde legt nämlich Art. 1152
des iranischen Zivilgesetzbuches von 1928 (ff.) fest, 48 daß die Warte-
zeit nach Auflösung einer mut `a-Ehe kürzer ist als nach Auflösung
einer Dauerehe. 49 Nach einer rationalen Begründung für diesen Unter-
schied gefragt, fand der Justizminister die Antwort, die Frau auf Zeit
sei nur wie ein Untermieter oder wie ein Dienstmädchen anzusehen,
weil sie für eine Dienstleistung bezahlt werde. so

Vor allem die iranischen Frauenverbände und ihnen nahestehende
Zeitschriften 51 haben in der 60er Jahren kritisiert, daß das iranische
Zivilgesetzbuch und das Familienschutzgesetz 52 vom 5.6.1967 die

46 H. C. Schuler : The Approach to Shiah Islam, in : MW 17/1927/43-63, dort S. 51-52.
47 S. etwa B. Alavi (unten Anm. 61), S. 145ff., vgl. H. Nazari-Nejad (s. unten

Anm. 57), S. 89 ff., bes. 94-95.
48 Amin Banani : The Modernization of Iran, 1921-41 (Stanford, 1961), S. 80-84

(stark gestützt auf 'Ali Sâyegân : Huqüq-i madani-yi 'trän, Teheran 1945). Zur Reform-
gesetzgebung unter Reiâ Säh bezüglich Ehe und Familie s. ferner R. Aghababian :
Legislation iranienne actuelle, II (Paris 1951), S. (27) u. 34-105, und A. M. Amirian :
Le mouvement legislatif en Iran (« Perse») et le mariage en droit et en Jât. Sa reforme
(Paris, 2. Aufl. 1938); zur mut a dort S. 33 f. und 51-54. Weitere relevante Literatur
in Hdh. der Orientalistik, hrg. von B. Spuler, 1. Abt., Erg.-Bd. III (Leiden 1964),
S. 311 ff. Die Arbeiten von Morteza Hosseini-Teherani : Le statut de la Femme mariee
en droit schyite (These, Paris 1935) u. Ahmed Bassidji : La situation juridique de la
Femme en Iran (Paris 1937) sind mir nicht zugänglich.

49 S. oben S. 4.
so Abol-Hassaıı Razavi : Das persische Eherecht, diss. jur. Köln 1958 (masch.-schr.),

S. 33, mit Verweis auf nicht näher bezeichnete (in der Bibliographie fehlende) Par-
lamentsprotokolle, mit Seitenangabe : 1837.

" Zur Geschichte der Frauenbewegung in Iran s. Badr al-Mulük Bâmdäd : Zan-i
irâni az ingilâb-i masrûtiyat tâ ingiliib-i safid, Teheran 1968; s. ferner H. Chadjare et
H. Masse : Le deuxieme congres musulman general des femmes d'Orient â Teheran
(Nov.-Dec. 1932), in : REI 7/1933/45-141, und Reza Arasteh : The Struggle for Equality
in Iran, in : MEJ 18/1964/189-205. Zur Frauenfrage als Thema der modernen persischen
Literatu- s. etwa Schahnas Aalami in K. Timm u. Sch. Aalami : Die muslimische
Frau zwischen Tradition und Fortschritt. Frauenfrage und Familienentwicklung in flgypten
und Iran, Berlin (Ost) 1976, S. 211 ff. (über Parwin E`teşâmi).

52 Sayyid 'Ali Reza Naqavi : Family Laws of Iran, Islamabad 1971 (s. dazu Rez. v.
K. Dilger in Der Islam 50/1973/360 f., und R. Ramazani in MW 65/1975/218f.); vgl.
Nagavis Vorarbeiten zu diesem Buch in Islamit Studies (Islamabad), 6/1967 und
7/1968 (persische Texte u. engl. Übersetzung). Ferner F. R. C. Bagley : The Iranian
Family Protection Law of 1967 (...), in : C. E. Bosworth (ed.) : Iran and Islam, in
Memory of the lale Vladimir Minorsky, Edinburgh 1971, S. 47-64 (über mut `a S. 55).
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Zeitehe beibehalten hatten. 5 3 Die Frauenzeitschrift Zanan forderte
1967 ein Referendum über die Zeitehe. Die heftige Reaktion der in
dem Wallfahrtsort Qumm erscheinenden Zeitschrift Maktab-i Islam
auf diese Forderung zeigt allerdings, daß jeder Versuch einer formellen
Abschaffung der Zeitehe in Iran dem einzigen islamischen Staat,
in dem die Zwölferschia die herrschende Konfession ist von den
Theologen als Herausforderung empfunden werden muß. 54 Während
den Frauenverbänden das Familienschutzgesetz von 1967 hinsichtlich
der Unterdrückung der Zeitehe nicht weit genug ging, waren die
orthodoxen schiitischen Theologen Irans ihrerseits mit der Behandlung
der mut a durch dieses Gesetz (wie mit dem Gesetz überhaupt) nicht
zufrieden. In gewisser Hinsicht betrachtete das Gesetz nämlich die
polygame Dauerehe und die polygame Zeitehe als gleichrangig, indem
es von jedem, der eine zweite Frau nehmen will auch in der Ver-
tragsform der mut â die vorherige Zustimmung eines Gerichts ver-
langte. 5 5 Dies entspricht nicht der traditionellen Wertskala des schiiti-
schen Rechts, und wohl auch nicht den Argumenten der offensiv-
modernistisch auftretenden Apologetik, von der hier noch die Rede
sein soll. Im Familienschutzgesetz von 1974, durch da0 das ent-
sprechende Gesetz von 1967 abgelöst wurde, wird die Zeitehe an-
scheinend nicht erwähnt. 56 Eine derartige Haltung des Gesetzgebers
konnte allerdings weder die Frauenverbände noch die orthodoxen
Theologen zufriedenstellen. Nach dem Sieg der islamischen Revolution

s3 Zur diesbezüglichen iranischen Gesetzgebung s. E. Gräf : Die neue Auffassung
der muslimischen Familie in der modernen iranischen Gesetzgebung betreffs Ehe, Schei-
dung und Erbfolge, in : Max-Planck-Institut f: Ausländ. u. Internat. Privatrecht. Deutsche
Landesreferate zum VII. Internat. Kongreß I. . Rechtsvergleichung in Uppsala 1966,
hrg. von E. v. Caemmerer u. K. Zweigert (= Sonderveröffentlichung zu Rabels Zeit-
schrift ..., Berlin u. Tübingen 1967), S. 59-79 (zur Beibehaltung d. mut `a besonders
S. 68, 71 f., 74-75) ; vgl. H. J. Liebesny : The Law of ' the Near and Middle East: Readings,
Cases, Materials, Albany, N.Y. 1975, S. 115 u. 155.

sa Maktab-i Islam, Nr. 83 (Gum. I 1386, beg. 18.8.1967), Art. von Näşir Makärim
S. 22-25, u. Nr. 84, S. 10-16. Vgl. die Stellungnahme desselben Verfassers zu einem
Seminar über die Rechte der Frau in Iran ibid., Nr. 85, S. 9-14. Als Beispiel für
nach wie vor erscheinende Stellungnahmen für die Verschleierung der Frau s. Murtadä
Mutahhari : Mas ala-yi hiğrh, 2. Aufl. Teheran 1969.

ss Y. Linant de Bellefonds in Le Shi `isme Imâmite (Paris 1970), S. 195.
56 Deutsche Übersetzung in Das Standesamt (Frankfurt a.M.), 30/1977/345-49. Zu

den beiden Gesetzen von 1967 und 1974 sowie zur rechtlichen und sozialen Situation
der Frau in Iran vor der Revolution von 1979 s. die entsprechenden Beiträge bei
Lois Beck und N. Keddie (Hrg.) : Women in the Muslim World, Cambridge/Mass. und
London, 1978 (s. auch Index S. 686). Lt. Beck/Keddie ist das neue Familiengesetz 1975
(nicht 1974) in Kraft getreten (passim).
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in Iran ist im Frühjahr 1979 das Familienschutzgesetz von 1974
suspendiert worden. Nachrichten über eine erneute mut a-Diskussion
unter dem neuen Regime liegen mir gegenwärtig nicht vor.

Spätestens an dieser Stelle dürfte die Feststellung angebracht sein,
daß die mut a-Ehe allem Anschein nach weder in Iran noch in anderen
Ländern mit zwölferschiitischer Bevölkerung gegenwärtig stark ver-
breitet ist. Statistische Angaben sind allerdings selten zu finden und
überdies, wie es scheint, nicht sehr vertrauenerweckend. 5 ' Die syste-
matische Durchsicht von Gerichtsakten könnte vermutlich einige Auf-
schlüsse geben, doch liegen solche Recherchen (was die Gegenwart
angeht) außerhalb der normalen Möglichkeiten eines Orientalisten.58
Direkte Befragungen hinsichtlich der Beurteilung der mut a und ihrer
Verbreitung dürften sich als nicht sehr ergiebig erweisen, da auch
Personen, die über ihre sonstigen Verhältnisse bereitwillig Auskunft
geben, an diesem Punkt äußerst zurückhaltend antworten. 59 Diese
Erfahrung machen nicht nur Nichtmuslime, sondern auçh Sunniten :
Der ägyptische Rechtslehrer aI-Huşri etwa berichtet, daß alle schii-
tischen `ulamâ', die er fragte, ob sie selber mut a praktizierten, mit
„Nein" geantwortet hätten, doch habe er auf die weitere Frage,
warum sie an der Zulässigkeit der mut a festhielten, keine befriedigende
Antwort erhalten.6°

Europäische Autoren wie Polak und Browne haben die Praktiken
einer Vermittlung von Zeitehen (manchmal angeblich auch an Nicht-
muslime) beschrieben. 61 Es scheint, daß in der Gegenwart solche

5' Entsprechend vorsichtig äußert sich D. v. Denffer (s. oben Anm. 29), S. 316 oben
Z. 3 zu den statistischen Angaben in einer Veröffentlichung des iranischen Informations-
ministeriums, aus denen sich evtl. Rückschlüsse auf die Verbreitung der mut `a in
Teheran in den Jahren 1961-68 ziehen lassen. (D. stützt sich dabei auf die Dissertation
von Hamideh Nazari-Nejad : Die rechtliche Stellung der Frau in Iran unter der Pahla-
viden-Dynastie, diss. phil. Mainz 1973, dort bes. S. 45). Dennoch versucht D. (S. 316-
18) eine Auswertung und Interpretation dieser Angaben.

58 Einige wenige Anhaltspunkte bietet, was Indien und Pakistan angeht, A. A. A.
Fyzee in Outlines (s. oben Anm. 4), S. 113-14, sowie in Cases in the Muhammadan
Law of India and Pakistan, Oxford 1965, S. 228, 241 u. 247.

59 J. Elder : Family Life in Shi `a Islam, in : MW 18/1928/250-55 (Befragungen im
Hospital von Kermanschah, Iran).

6o Huşri (s. oben Anm. 38), ibid.
61 E. G. Browne : A Year amongst the Persıans (London 1893, 3. Aufl. 1950), S. 506.

Browne erwähnt dort mit Bezug auf Kerman einen Rechtskniff, mit dem Frauen, die
häufıg mut `a-Ehen eingehen, die `idda umgehen. Mißbräuche dieser Art dürfte es auch
andernorts gegeben haben, s. bezüglich Meschheds W. Schulz : Zustände im heutigen
Persien, wie sie das Reisebuch Ibrahim Begs enthüllt, Leipzig 1903, S. 45. (Über den
Autor des von Schulz übersetzten Werkes s. B. Alavi : Geschichte u. Entwicklung der



EHE AUF ZEIT	 15

Vermittlungen 62 am ehesten noch in der Umgebung der großen schii-
tischen Wallfahrtsorte Irans vorkommen. 63 In Regionen, in denen
saisonal billige männliche Arbeitskräfte (Wanderarbeiter) gebraucht
werden wie etwa in den Reisfeldern und Teeplantagen Nord-Irans-
soll es ebenfalls relativ häufig zur Vermittlung von Zeitehen kom-
men. 64 Anthropologische Feldforschung in schiitischen Dörfern
scheint, soweit mir bekannt, selten Beobachtungen über das Vor-
kommen von mut a-Ehen zu liefern.65

Die innerschiitische Auseinandersetzung um die mut `a vollzieht sich
nicht einfach zwischen säkularistisch orientierten Schriftstellern, Publi-
zisten, Juristen und Frauenrechtlerinnen einerseits und Theologen
anderseits. Auch in den Reihen der `ulamâ ' herrscht keine einheit-
liche Ansicht in dieser Frage. Freilich können auch diejenigen schii-
tischen `ulamö', die die Praxis der null'(' (besonders im Umkreis der
Wallfahrtsorte) mit Skepsis betrachten, nicht ohne weiteres das Verbot
dieser Institution verlangen. Eine solche Forderung würde heftige
Angriffe aus den eigenen Reihen hervorrufen, da der Verzicht auf
die Legitimität der mut `a erhebliche Rückwirkungen auf das gesamte
Lehrgebäude des zwölferschiitischen Rechts hätte (oder haben könnte).
Daher haben diejenigen 'Warnt'', die der mut a-Praxis reserviert gegen-
überstehen, es in ihren schriftlichen Äußerungen vorgezogen, die
soziale Bedeutung der mut a für die Schia sowie die moralische
Vertretbarkeit dieser Ehefarm „herunterzuspielen". Bezeichnend für
dieses Verfahren ist die Position des aus dem Südlibanon stammenden

modernen persischen Literatur, Berlin 1964, S. 77-79). Über angebliche Fälle der Ver-
mittlung von şiğeh's auch an Nichtmuslime s. J. E. Polak : Oie Prostitution in Persien,
in : Wiener Medizin. Wochenschrift, 11/1861/35 Sp. 563-65.

62 Über die Prozedur der Vermittlung s. D. M. Donaldson : The Shi `ite Religion,
London 1933, S. 186. In satirischer Form bei J. Morier : The Adventures of Hajji Baba
of Ispahan, London 1923, Reprint 1970, S. 322 ff. (dt. Übers.: Die Abenteuer des
Radschi Baba aus Ispahan, 2. Aufl. Leipzig 1972, S. 348 ff.).

63 Besonders die Stadt Meschhed scheint in dieser Hinsicht einen gewissen „Ruf"
zu haben, s. A. Gabriel : Religionsgeographie von Persien, Wien 1971, S. 103, und
G. N. Curzon : Persia and the Persian Question, 1 (1892, Reprint 1966), S. 164 f., vgl.
auch Schulz (s. oben Anm. 61). Browne und Polak erwähnen ausdrücklich Kerman.

64 U. Gehrke und H. Mehner : Iran. Ländermonographie; Tübingen und Basel 1975,
S. 84 (vgl. auch 88).

65 Bei dem von der dänischen Forscherin H. H. Hansen in ihrem Buch Investi-
gations in a Shi °a Village in Bahrain (Kopenhagen 1967) beobachteten Fall handelt
es sich höchst wahrscheinlich nicht um mutet (S. 126). Die Autorin weist darauf hin,
daß sie während ihres Aufenthalts in dem schiitischen Dorf niemals eine Erwähnung
der mut `a hörte.
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Sayyid Muhsin al-Amin al-`Âmili (gest. 1952), eines der bedeutendsten
zwölferschiitischen Gelehrten der Gegenwart: 66 Dieser hatte in einer
anderen innerschiitischen Kontroverse erfahren, mit welcher Härte die
führende Schicht der `ulamâ' auf ihr unliebsame Reformvorstöße
reagieren kann. 67 Was die mut `a betrifft, so kam die Forderung nach
ihrem Verbot für Sayyid Muhsin sicher nicht in Betracht. Dies wäre
für ihn, einen der eloquentesten Verteidiger der zwölferschiitischen
Lehren gegen die Sunniten, 68 einer Übernahme des sunnitischen Stand-
punktes in einer wichtigen Frage gleichgekommen. So zögerte er auch
nicht, einem sunnitischen Polemiker, der u.a. das Festhalten der
Zwölferschiiten an der mut a zum Gegenstand seiner Kritik gemacht
hatte,69 mit der ganzen Macht seiner Gelehrsamkeit entgegenzutreten. 7 °
Nachdem er jedoch über 112 Seiten hinweg das fortbestehende Er-
laubtsein der mut a dargelegt hat, schreibt Sayyid Muhsin am Schluß
seiner Ausführungen zu diesem Thema : „Wisse, daß die mut a bei
den Schiiten nur selten vorkommt, und wenn, dann in außergewöhn-
lichen Situationen. Sie sehen sie als Schande (`aib) an, auch wenn
sie erlaubt ist denn man tut nicht alles, was erlaubt isl.".71

66 Über diesen s. `Umar Ridâ Kahhâla : Mu ğam al-mu'allifin, Bd. 8 (Damaskus
1959), S. 183-85; Musâr, MK Bd. 6 Sp. 206-10; Däğir, MDA, II/ 1 S. 141-46; Hasan
al-Amin (ed.) : as-Sayyid Muhsin al-Amin (...), Şaidâ 1957 (= AS Bd. 40). S. auch
folgende Anm.

67 W. Ende : The Flagellations of Muharram and the Shi'ite `Ulamâ', in : Der Islam
55/1 (1978), S. 19-36.

68 Idem : Arabische Nation und islamische Geschichte (...), Beirut u. Wiesbaden
1977, S. 280 r. Sp. (Index), s.n.

69 Es handelt sich um den aus Rußland emigrierten Theologen Müsâ Ğârallâh
und seine Schrift al-wasi a fi naqd agâ'id as-si a (Kairo 1355 1-1/1936-37). Über den
Autor s. Hair ad-Din az-Zirikli : al-a lâm, 3. Aufl. Beirut 1969, Bd. 8, S. 269-70; `Umar
Ridâ Kahhâla : Mu ğam al-mu allifin, Bd. 13 (Damaskus 1961), S. 36f.; Muhammad
Kurd `All : al-mudakkirât, Bd. 4 (Damaskus 1951), S. 1233; Hairi (s. oben Anm. 34),
S. 167-68.

7O Muhsin al-Amin : Nagd al-wasi a (Beirut 1951). Ein unveränderter Neudruck
dieses Werkes erschien under der Titel as-si â haina l-hagâ'iq wa-1-auhâm 1975 im
Südlibanon (gedruckt in Sayyid Muhsins Geburtsort Sagrd', [Qadâ' Bint Ğbail]). Die
Schärfe der Entgegnung Muhsin al-Amins erklärt sich z.T. wohl dadurch, daß Müsä
Ğârallâh vor Abfassung seines Buches mit Sayyid Muhsin zusammengetroffen war
und mit ihm und anderen schiitischen Theologen über Glaubensfragen korrespondiert
hatte, s. Rihlât as-Sayyid Muhsin al-Amin, Beirut o.J. (ca. 1974), S. 184f. Weitere
schiitische Gegenschriften verzeichnet at-Tihrâni, DTS Bd. 10, S. 230 no. 707, vgl. ibid
Bd. 14, S. 274 no. 2564. Die neben Sayyid Muhsins Nagd al-wasi `a bekanntesten Gegen-
schriften sind wohl die Ağwibat masd'il Gârallâh von `Abd al-Husain Saraf ad-Din
(1. Aufl. Saidü 1936, 3. Aufl. Nağaf 1966) und das Buch von Taufiq al-Fukaiki (s.
unten S. 19). Auch der Gadir al-Aminis (s. oben Anm. 19) enthält eine scharfe Erwide-
rung auf Ğârallâhs Äußerungen über die mut a : Bd. III/2-3/324-33.

1 Nagd al-wasi a, S. 428 (= as-si'a haina l-hagâ'iq wa-1-auhâm S. 375). Diese Formu-
lierung findet sich auch in A yân as-si â, I/1 (4. Aufl. Beirut 1960), S. 159 Mitte u.
S. 160 Zeile 7.
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Ähnlich außert sich einer der prominentesten Apologeten der zeit-
Ğawädgenössischen Zwölferschia, Muhammad  Muğniya (1903-80) :

Auch er hält die mut a weiterhin für erlaubt (mubah), weist aber mit
erkennbarer Genugtuung darauf hin, daß bei den Zwölferschiiten
Libanons, Syriens und des Irak die mut a in der Gegenwart nicht
praktiziert wird und daß von den schiitischen Scheriatsgerichten
Libanons wo Muğniya lange als Richter tätig war seit ihrer Grün-
dung keine solchen Eheschließungen vorgenommen worden sind.72
An anderer Stelle hat Muğniya seine Feststellung hinsichtlich der
Verhältnisse im Irak folgendermaßen eingeschränkt : „Die Schiiten
Syriens und Libanons sowie die Araber [sic] des Irak üben die mut `a
nicht aus" und hinzugefügt : "Es heißt, daß einige alte Frauen
(musinnat) 7 3 in Iran die mut a praktizieren".74

Muğniyas Feststellung hinsichtlich der unterschiedlichen Verbrei-
tung der mut a bei Iranern und arabischen Irakern' 5 wird übrigens
nicht nur von schiitischen Autoren bestätigt, sondern auch von sunni-
tischen. Für Mahmüd al-Mallâh aus Mosul (1891-1969), 76 einen
fanatischen Gegner der Schiiten, ist dies ein Beweis dafür, daß es
sich um eine altiranische Institution handelt, die man, wie andere
auch, lediglich islamisch „gefärbt" habe.77

In Anbetracht des bisher Gesagten mag es zunächst überraschen,
daß es im zeitgenössischen Geistesleben der Zwölferschia eine Rich-
tung gibt, in der die Verteidigung der mut a durchaus offensiv vor-

72 al-ahwal as-sahşiya 'da 1-madahib al-hamsa, Beirut 1964, S. 83. In der libane-
sischen Familiengesetzgebung, die hinsichtlich der Muslime auf ein osmanisches Reform-
werk von 1917 zurückgreift, gilt die mut a-Ehe ohnehin als fasid (ungültig), s. P. Catala
u. Andre Gervais (eds.) : Le droit lihanais, I, Paris 1963, S. 106-7, und Badrân Abü
1-`Ainain Badrân : al-figh al-mugaran (...), I : az-zawağ wa-t-talaq, Beirut 1967, S. 60. —
Zu dem osmanischen Gesetz s. H. Braum : Die Ehereform in der Türkei, in : Öster-
reichische Monatschrift für den Orient (Wien), 43. Jgg., 1917, S. 308-22, und L. Bouvat :
Le code fâmilial ottoman de 1917, in : Revue du Monde Musulman (Paris), 43/1921/5-26.

73 Bei Frauen jenseits des Klimakteriums entfällt die `idda.
74 Art. al-mut `a `inda s-si `a al-imamiya, in : al- `Irfan (Şaidä), Oktober 1950, nach-

gedruckt in Muğniyas Buch Ma `a I-si â al-imamiya, 1. Aufl. Beirut 1955, 2. erw. Aufl.
Beirut 1956, erneut nachgedruckt in idem : as-si `a fi 1-mizan, Beirut 1973, S. 357-58
(Zitat : S. 358); vgl. auch Muğniyas Korankommentar at-tafsir al-kasif; 1. Aufl. Beirut
1968, Bd. 2, S. 295-300, sowie idem : Fiqh al-imam Ga je aş-Sadiq, 1. Aufl. Beirut
1966, Bd. 5 S. 246-56 (dasselbe nochmals in idem : Min huna wa-hunök, Beirut 1968,
S. 229 ff.).

75 Vgl. unten S. 31.
76 Schriftenverzeichnis bei G. `Awwâd, MMI Bd. 3, S. 283f.
77 So Mallâh in einer (anonym edierten) zweibändigen Sammlung anti-schiitischer

Traktate aus der Feder mehrerer Autoren, die u.d. Titel Mağmü ` as-sunna o.O. u.J.
(Syrien oder Libanon, nach 1960) erschienen ist. Dort Bd. 2 S. 190.
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getragen wird. Ihre Entstehung (als modernistische Apologetik der
,nut `u) reicht zumindest in die 20er Jahre zurück. Schon damals
zeigte sich im zwölferschiitischen Milieu das Bestreben, die zu jener
Zeit im Westen geführte Diskussion um die „Probeehe" mit dem
Hinweis zu kommentieren, diese Form der Ehe sei unter dem Namen
mut `a im Islam schon von jeher erlaubt. 78 In diesem Sinne äußerte
sich ein schiitischer Autor, der mit dem Pseudonym „Diener der
Araber und ihrer Sprache" auftrat, im Jahre 1927 in einer Bagdader
Tagezeitung.' 9 Er bezog sich auf zwei Artikel(?) in arabischer Sprache,
in denen ein anderer Autor dem irakischen Publikum die Ansichten
eines (hier nicht namentlich genannten) amerikanischen Richters über
die Probeehe mitgeteilt hatte. 80 Gemeint ist offenbar Ben B. Lindsay,
dessen im selben Jahr (1927) erschienenes Buch Companionate Marriage
die zwei Jahre später veröffentlichte Schrift Bertrand Russels, Marriage
and Morals, beeinflußt hat. Unser schiitischer Autor betont in seinem
Beitrag der umgehend die Replik eines Sunniten in derselben Tages-
zeitung auslöste 81 einen Gesichtspunkt, der in der weiteren Dis-
kussion noch an Bedeutung gewinnen sollte, nämlich den, daß der
Zweck der mut `a nicht die Zeugung von Nachkommenschaft, sondern
Vorbeugung gegen Unzucht und Ehebruch (zincr') sei. Daher sei dem
Mann, der mut `a praktiziere, die Verhinderung einer Schwangerschaft
erlaubt.82

Eine umfassende, Aufsehen erregende Verteidung der mut `a erschien
ebenfalls im Irak 10 Jahre nach der soeben erwähnten Diskussion.

Damals (1937) veröffentlichte der irakische schiitische* Zivilrichter
Taufiq al-Fukaiki (gest. 1969) 83 sein Buch Kitâb al-mut a, JF l figh

78 Auf die Tatsache, daß zwischen beiden Rechtsfiguren auch theoretisch erhebliche
Unterschiede bestehen, daß der Vergleich also recht problematisch ist, soll hier nicht
näher eingegangen werden.

9 az-zawdğ hi-1-uğra wa-l-Islâm, in : al- `Irdq, no. 2235 vom 3.9.1927, S. 2.
80 I. Goldziher, Vorlesungen (s. oben Anm. 1), S. 228 verweist auf die Sekte der

Perfektionisten in den USA, die bereits im 19. Jahrhundert derartige Anschauungen
vertrat.

8' S. al-'Umari in al- `Irdq no. 2241 vom 10.9.1927, S. 1f.
82 Der am häufigsten zitierte Beleg aus dem klassischen zwölferschiitischen Recht

findet sich bei al-Muhaqqiq al-Hilli (gest. 676 H) : Sard'i ` al-Isldm, ed. Teheran (Stein-
druck 1377 H), S. 186 Z. 10-11, bzw. ed. Muhammad Ğawâd Muğniya, Beirut o.J.,
Teil 2 S. 25, wo es im Zusammenhang mit der mut `a heißt : yağüzu 1- `azl li-t-tamarttu
wa-lâ vagi/u `ald idnihd ; vgl. Querry (s. oben Anm. 20), S. 694 Nr. 407.

83 Über diesen s. at-Tihräni, TAS I/1 S. 271-73, und °Abdalläh al-Ğubûri: Taufiq
al-Fukaiki, Bagdad 1971. Schriftenverzeichnis bei `Awwäd, MMI Bd. 1 S. 218 f.
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al-muggran. 84 Äußerer Anlaß der Veröffentlichung war das Buch
al-wasi a fi naqd agä'id a. -si a von Mûsâ Gârallâh, gegen das sich
auch, wie erwähnt, Muhsin al-Amin gewandt hat. Am Schluß seines
Kapitels über die mut a hatte Öra11h (1878-1949) mitgeteilt, der
Schah Irans habe neuerdings die mut a-Ehe in seinem Lande unter-
sagt. 8 5 Diese Behauptung war, wie Fukaiki unter Hinweis auf Art.
1075 ff. des iranischen Zivilgesetzes feststellen konnte, nicht zutreffend,
doch ist es wahrscheinlich, daß Rezâ Pahlavi und seine Berater das
Verbot der mut â ß6 erwogen haben. Taufiq al-Fukaikis Schrift ist
als ein Versuch anzusehen, die weitere Diskussion in Iran zu be-
einflussen 87 und vor allem Bestrebungen im Irak entgegenzutreten,
die mut a im Rahmen eitles für alle Staatsbürger (jedweden Bekennt-
nisses) einheitlichen Zivilgesetzbuches zu verbieten. Fukaikis Buch
ist mit einem Vorwort des prominenten schiitischen Theologen Mu-
hammad Husain Al Käsif al-Ğitä' (gest. 1954) versehen. Schon dieser
hatte in seiner apologetischen Schrift asl a.§-si a wa-u üluhâ (1931)
versucht, rationale und „moderne" Argumente für die Beibehaltung,
ja Verbreitung der mut a ins Feld zu führen. 88 So erwähnt er neben
dem Gesichtspunkt der Verhütung größerer Übel (Unzucht, Prosti-
tution etc.) auch den weiteren, daß die mut 'a das Bevölkerungs-
wachstum fördere.89

Fukaiki, ein Schüler Käsif al-Ğitâ's, hatte 10 Jahre vor Erscheinen
seines mut a-Buches zu den Hauptbeteiligten einer Pressefehde über
die Verschleierung der muslimischen Frau gehört. 90 Er war in dieser
Kontroverse, die schließlich von der irakischen Regierung unterbunden
wurde, für die Beibehaltung des Schleiers eingetreten. 91 Was sein

84 Na^af (Matb. al-Gariy), 121 S., mit einem Vorwort von Muhammad Husain
Kasif al- ita'.

85 al-wasi a (s. oben Anm. 69), S. 172.
86 Eine entsprechende Hoffnung äußert D. M. Donaldson : Temporary Marriage in

Islam, in: MW 26/1936/358-64.
87 Lt. Aghababian (s. oben Anm. 48) S. [27] erfolgte die Verkündung der Artikel

1034-1256 (mit den die Zeitehe betreffenden Artikeln 1075-77 u. 1095-98) per Gesetz
vom 1.7.1314 (= 24.9:1935).

88 Saida (`Irfan), S. 91 ff. (Beurteilung vom moralischen und sozialen Standpunkt
S. 105 ff.).

89 asl as-si `a, S. 108.
9° Vgl. seine Schrift al-hiğäh wa-s-sufür, Bagdad 1927. Zu der Polemik s. al-Ğubûrî

(s. oben Anm. 83), S. 161.
91 Ğa`far al-Halîlî bei Ğubûrî, ibid., S. 123; vgl. auch idem : HâkadĞ `araftuhum,

Bd. 3 (Bagdad/Beirut 1972), S. 50f.
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mut a-Buch betrifft, so entledigte er sich der Aufgabe, die Beibehaltung
der mut a zu verteidigen, durch eine Kombination traditionell-schiiti-
scher Argumente und „moderner" juristischer und soziologisch-rechts-
politischer Erwägungen. Auch bei Fukaiki spielt der Gedanke, daß
die mut `a sexuelle Verirrungen (Homosexualität), Geschlechtskrank-
heiten und Unzucht verhindern könne, eine wesentliche Rolle. Des-
gleichen betont er, daß diese negativen Erscheinungen mit einem
Sinken der Geburtenzahl verbunden seien. Dies wiederum habe direkte
Auswirkungen auf die Macht und Verteidigungsfähigkeit von Völkern
und Staaten ein Sachverhalt, der sich an der Bedrohung West-
europas durch den Kommunismus infolge der hohen Geburtenzahl
in Sowjetrußland und der geringen in Westeuropa verdeutlichen lasse.92

Fukaikis Buch, das erhebliches Aufsehen erregte und in mehrere
Sprachen übersetzt worden sein soll, gilt in manchen zwölferschiitischen
Kreisen bis heute als Vorbild moderner Apologetik. 93 Es hat im
Widerstand der irakischen Schiiten gegen ein einheitliches, staatlich
kodifiziertes Personenstandsrecht 94 eine gewisse Rolle gespielt. Frei-
lich ist dieser Widerstand, was die mut `a betrifft, erfolglos geblieben.
Es ist bezeichnend, daß das irakische Personenstandsgesetz von 1959,9s
in dessen Einzelbestimmungen nicht selten der schiitische Standpunkt
gegenüber dem sunnitischen bevorzugt worden ist, die mut `a-Ehe

schlechthin ignoriert.9 6

Möglicherweise besteht zwischen dem letztgenannten Sachverhalt
und der Tatsache, daß Fukaikis Verteidigung der mut a 1381 H

92 Taufiq al-Fukaiki: Kitâh al-mut `a, Nağaf 1937, S. 111-17.
93 So verweist z.B. Ibrähim al-Müsawi az-Zanğäni : `AgĞ'id al-imâmiya al-ltna

`asariya (2. Aufl. Beirut 1973) in einem Abschnitt über die mut et, den Leser, der eine
detaillierte Darstellung wünsche, auf das Buch al-Fukaikis sowie auf die Fu ül muhimma
des Saraf ad-Din (s. oben Anm. 19).

94 J. N. D. Anderson : A Draf t Code of Personal Law , for `Irâq, in : BSOAS 15/
1953/43-60; idem : A Law of Personal Status o r Ire, in : The International and Com-
parative Law Quarterly (London), 9/1960/542-.63;   ferner D. Hinchcliffe : Legal Reforms
in the Shi `i World. Recent Legislation in Iran and frag, in : Malaya Law Review
(Singapore), X/2 (1968), S. 292-305.

95 Ein Beispiel für die Proteste schiitischer Theologen gegen das irakische Gesetz
von 1959 findet sich bei Muhammad Mandi al-Aşafi : Madrasat an-Nağaf wa-tatawwur
al-haraka al-işleiya /i-hâ (...), Nağaf o.J. (1965), S. 91-93. In dem dort nachgedruckten
Protestschreiben von Muhammad Ridä al-Muzaffar werden allerdings keine Details
(wie etwa die mut `a) erwähnt.

96 Y. Linant de Bellefonds : Le code du statut personnel irakien du 30 Dk. 1959,
in : Studia Islamica 13/1960/79-135, bes. S. 88. Schon in einem Gesetzentwurf von
1947 hatte jeglicher Hinweis auf die mut `a gefehlt (Anderson [s. oben Anm. 941, S. 50).
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(1961/62) nochmals und ausgerechnet in Kairo veröffentlicht wor-
den ist, ein Zusammenhang : Zu dieser Zeit waren die Beziehungen
zwischen den Regierungen in Bagdad und Kairo sehr gespannt. Unter
den in Ägypten lebenden Emigranten befanden sich auch Schiiten.
Die ägyptische Regierung bemühte sich-u.a. durch Förderung der
Gam `iyat at-taqrib (s. unten S. 38-39)—um eine Verbesserung ihres
Ansehens bei den schiitischen `ulamcc ' des Irak, besonders soweit
diese in einem gewissen Gegensatz zur Bagdader Regierung standen.
In diesen Zusammenhang gehört es wohl auch, daß damals eine neu
gegründete Druckerei, Matba `at an-Nage (vermutlich ein Ableger der
bekannten schiitischen Druckerei in Bagdad), mit der Veröffentlichung
schiitischer Literatur begann darunter auch Fukaikis Kitüh al-mut `a.
Dieses Verlagsprogramm vermutlich als Geste gegenüber den iraki-
schen (und iranischen?) Schiiten gedacht— stieß in Ägypten selbst
keineswegs auf allgemeine Zustimmung. Besonders Fukaikis Buch
scheint, sofern es von der dortigen Presse überhaupt beachtet wurde,
zumindest skeptisch aufgenommen worden zu sein. Dies gilt nicht
zuletzt für Fukaikis zentrale These, die mut a sei das geeignete Heil-
mittel für die moderne Gesellschaft, die durch sittlichen Verfall,
Zerstörung der Familie usw. gekennzeichnet sei.97

Die im Ganzen wenig ermutigende Reaktion der ägyptischen (und
sonstigen sunnitischen) Öffentlichkeit hat die Anhänger einer offen-
siven mut a-Propaganda anscheinend nicht entmutigt. Vielmehr haben
sich in der Folgezeit immer wieder einmal irakische und iranische
(gelegentlich auch indische bzw. pakistanische) schiitische Gelehrte
mit Schriften im Stile des Buches von Fukaiki hervorgetan. Unter
dem Gesichtspunkt der sozialen Notwendigkeit, angesichts drohender
Gefahren für den Islam fordern sie nicht nur die Beibehaltung der
mut a im schiitischen Bereich, sondern empfehlen ihren sunnitischen
Glaubensbrüdern geradezu die Übernahme dieser Institution. In einem
Interview mit der Kairiner Wochenzeitung Rose (Rü:) al- Yûsuf im
Juni 1965 ging Imäm `Ali Käsif al-Uitä' (geb. 1913, ein Verwandter
des o.g. Muhammad Husain) sogar so weit, die zwangsläufige Ver-

9 ' S. al-Nilöl (Kairo), 70/1962/4/170f., wo die Frage gestellt wird, welche Frau in
der Gegenwart wohl mit der Situation zufrieden sein könne, die die von Fukaiki
empfohlene mut `a-Ehe ihr auferlege; vgl. dazu die kritische Entgegnung von Mhd. Taqi
al-Hakim : a:-:awöğ al-muu'aggat (s. unten Anm. 107), S. 27.
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breitung der Zeitehe über die ganze Welt vorauszusagen. 9ß 'Salb 'AH
(b. ağ-ğaih Muhammad Ridä b. Hâdî) Käğif al-Ğitä' 99 war als Mit-
glied einer Delegation schiitischer Gelehrter des Irak zum Kongreß
des Obersten Rates für Islamische Studien 1 °O nach Kairo gekommen.
Er entstammt einer der prominentesten schiitischen Gelehrtenfamilien
von Nağaf. 10 ' In seiner Unterhaltung mit dem ägyptischen Journa-
listen `Abdalläh Imam erklärte es Saih 'All zu einem Vorzug der
mut `a, daß unter den Bedingungen eines solchen Vertrages die Frau
ganz besonders um gegenseitiges Verständnis zwischen sich und dem
Mann bemüht sei, da sie auf diese Weise hoffen könne, daß der
Vertrag nach Ablauf der Frist erneuert oder zu einer Dauerehe
führen werde. Eines Tages würden Ehen nur noch in dieser Form
geschlossen werden.' ° 2

'All Käğif al-Ğitä's Ausführungen riefen verständlicherweise Stellung-
nahmen aus der Leserschaft der Zeitschrift Rose al- Yûsuf hervor. ı o3
In der sich ergebenden Diskussion kamen die Rechtsanwältin und
Parlamentsabgeordnete Mufida `Abd ar-Rahmän und Frau Su`äd
Zuhair, der Azhar-Gelehrte und ehemalige Augüf-Minister Ahmad
as-Sarabäşî, der Soziologieprofessor Hasan as-Sä`ätî, die Schriftstellerin
und Historikerin `Ä'iğa 'Abd ar-Rahmän (Bint as-Säti') und Frau
Nawäl Sa`däwî i 04 zu Wort. Neben eindeutig ablehnenden Stellung-
nahmen (besonders heftig: Sarabäşî, ferner : `A'iğa `Abd ar-Rahmän,
Hasan Sä`ätî und mit einem Plädoyer für die Gleichheit der Frau

98 Rüz (= Rose) al- Yûsuf, Nr. 1930 (7.6.1965), zusammen mit Leserbriefen dazu
nachgedruckt bei Sayyid Käzim al-Kafä'i : Baina n-Nağaf wa-l-Azhar, 1. Aufl. Nağaf
1965, S. 188 ff. (über die mut a S. 191 ff.).

99 Einige biographische Daten bei Muhammad Hädi al-Amini: Rigid al fikr wa-l-
adah fi n-Nağa/, 1. Aufl. Nağaf 1964, S. 265 no. 1522.a 

Über diese Institution s. M. Berger: Islam in Egypt Today, Cambridge 1970,
S. 47-50. Zum Hintergrund der Teilnahme schiitischer Gelehrter an diesem Kongreß
s. W. Ende : Arabische Nation (s. oben Anm. 68), S. 117-20.

1 ° 1 Ihr bedeutendster Vertreter im 20. Jahrhundert war Muhammad Husain Äl
Käğif al-Ğitâ' (s. oben S. 19); vgl. den Artikel Kâshif al-Ghitâ' in EI, 2nd. ed.

102 Kafä'i (s. Anm. 98 oben), S. 192.
1 °3 Zitiert bei Kafä'i S. 195-204. (Da mir die Zeitschrift nicht zur Verfügung steht,

kann ich nicht beurteilen, ob noch weitere Leserbriefe abgedruckt worden sind). Eine
Stellungnahme 'All Käğif al-Ğitä's zu der Diskussion in Rose al- Yûsuf findet sich
bei Kafä'i S. 205-10.

1 " Bei letzterer handelt es sich um eine in den USA ausgebildete Ärztin mit
langjähriger praktischer Erfahrung in Ägypten, die als engagierte Frauenrechtlerin
auch literarisch hervorgetreten ist, s. etwa ihre Bücher Mudakkirat tahiha (Kairo
1965) und al-mar'a wa-1-ğins, awwal nazra 'ilmiya şariha ilä masükil al-mar'a wa-1-ğins

fi l-muğtama ` al- arabi, 3. Aufl. Beirut 1974.
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in der sozialistischen Gesellschaft Ägyptens Nawäl Sa`däwi) findet
sich hier doch immerhin die Frage, ob die Zeitehe nicht eine Lösung
biete für die Probleme, die sich nicht nur im Westen, sondern auch
in der islamischen Gesellschaft aus der Gefährdung der Dauerehe
ergeben (Sud Zuhair). 105 Mufida `Abd ar-Rahmän verweist zudem
auf die besondere Situation (und daraus folgende moralische Ge-
fährdung) der in nicht-muslimischen Ländern studierenden jungen
Leute muslimischen Glaubens.' 06

Ein weiterer Vertreter der offensiven Verteidigung der mut'a ist
Muhammad Taqi al-Hakim (geb. 1921), Professor für uşül und ver-
gleichende Rechtswissen haft (fiqh mugâran) an der Kulliyat al-fiqh
in Nağaf.' 07 Im Jahre 1964 erschien in Beirut seine Abhandlung
az-zawâğ al-muwagqat wa-dauruhu fi ball muskilat al-ğins. Al-Hakim
stützt seine Argumentation auf die Feststellung, daß die jungen Mus-
lime unter den modernen Lebensverhältnissen (Koedukation, lange
Ausbildung, Berufstätigkeit von Frauen an der Seite von Männern
in Unternehmen etc.) weit größeren Versuchungen ausgesetzt seien
in der traditionellen islamischen Gesellschaft. Eine Unterdrückung
des Geschlechtstriebes müsse unter diesen Umständen zu schweren
psychischen Schäden führen. Al-Hakim betont dies immer wieder,
ohne wie oft bei muslimischen Theologen der Fall die aus dem
Westen importierten „unislamischen" Verhältnisse zu beklagen, die
zu solchen Problemen führen. Insofern ist es nicht verwunderlich,
daß ein sunnitischer Autor, der irakische Theologe und Literat Saih
Ga1äl al-Hanafi (geb. 1915), 108 in einer Erwiderung auf al-Hakims
Schrift' 09 die Frage stellt, ob man nicht, anstatt die Zeitehe zu
proklamieren und eine entsprechende Gesetzgebung zu verlangen, von
den Regierungen (der islamischen Länder) die Abschaffung der Ur-
sachen der moralischen Anfechtungen (unverschleierte Frauen in der
Öffentlichkeit etc.) fordern müsse.' °°

105 Ibid., S. (196-)98.
"6 Vgl. unten S. 39-41.
'7 Lt. Titelblatt der hier behandelten Schrift az-zawâğ al-muwaqqat. Titel seiner

Veröffentlichungen bei `Awwäd, MMI, III, S. 116f. ; vgl. Mhd. Hadi Amini (s. oben
Anm. 99), S. 132 no. 477 (dort Geburtsjahr : 1932) und at ,Tihrani, TAS I/1, S. 257.

"8 Schriftenvefzeichnis bei `Awwäd, MMI, I, S. 257-58. Scheich Ğalâ1 al-Hanafi.
war Ende der 60er und Mitte der 70er Jahre Lektor für Arabisch an der Universität
Schanghai (China).

` 09 az-zawâğ ad-dâ'im, radd `alâ kitab az-zawâğ al-muwagqat, Bagdad 1967.
" 0 Ibid., S. 20.
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Vor Muhammad Taqi al-Hakim hatte bereits der libanesische Schiit
Sayyid Husain Yüsuf Makki al-`Âmili ein Buch veröffentlicht, in dem
— in Fortführung der Argumentation Fukaikis die mut `a als genuin
islamische Lösung für die Probleme der Ehe in der modernen Gesell-
schaft angeboten wird.' 11 Beide Autoren, al-Hakim und al-Makki,
wollen die Modernität ihrer Ansicht (bzw. des zwölferschiitischen
Rechts allgemein) auch damit belegen,' 12 daß sie auf Bertrand Russells
oben erwähnten Vorschlag einer Probeehe" 3 verweisen. Beide kennen
Russells Ansicht aus den Ausführungen des ägyptischen Schriftstellers
`A bbäs Mahmûd al- `Aggäd (gest. 1964), der wohl als erster sunniti-
sclıer Autor der Gegenwart am Beispiel der mut `a-Ehe versucht hat,
die Überlegenheit islamischer Rechtsvorschriften gegenüber westlichen
Ehekonzeptionen und Reformversuchen zu beweisen.ı ı4 `Aggäds
Äußerungen sind von diesen beiden sowie auch von anderen schii-
tischen Autoren natürlich mit Freude aufgegriffen worden, da sie von
einem Schriftsteller stammen, der in der arabisch-sunnitischen Welt
hohes Ansehen genießt und gewaltige Buchauflagen erzielte, zugleich
aber auch im schiitischen Milieu (ıicht zuletzt wegen der schiiti-
sierenden Tendenz einiger seiner Geschichtswerke) viele Freunde ge-
funden hat. ı ı 5

Nach dem oben Gesagten erscheint es nicht weiter verwunderlich,
daß selbst jene religiös-politischen Führer der Zwölferschia, die sich
ausgesprochen „progressiv" geben, hin und wieder einen Hinweis auf
die Vorzüge der mut `a für angebracht halten. Ein Beispiel dafür ist
das Oberhaupt der Schiiten des Libanon, Imäm Mûsä aş-Şadr (geb.
1928 in Qumm/Iran) : ı ı 6 Auf einem Kongreß in Rabat (Dezember

"1 ı al-mut `a fi l-Islam, Beirut 1961. Lt. Muhammad Käzim Makki: al-haraka al-
fikriya wa-l-adahiya fı Gahal `Âmil (Beirut 1963) S. 222 ist dieses Buch auch ins
Persische übersetzt worden. Eine an der Juristischen Fakultät der Universität Teheran
„kürzlich" angenommene Dissertation, in der ähnlich offensiv-modernistische Thesen
über die positive soziale Funktion der mut `a vorgetragen werden, erwähnt (ohne nähere
Angaben) Surieu (s. oben Anm. 33).

"2 2 Hakim S. 13-15, Makki S. 14.
" 3 S. oben S. 18.
114 al-falsafa al-qur'ûniya, Kairo 1947, S. 73-75. Ausgangspunkt dieser Äußerungen

al-`Aggäds sind abfällige Bemerkungen über die mut a bei Th. P. Hughes : A Dictionary
of Islam (1. Aufl. 1885, s.v. mut `a), zitiert bei Hakim S. 20-21.

"5 s W. Ende: Arabische Nation (s. oben Anm. 68), S. 105-07.
"6 6 Zu seiner Rolle im libanesischen Bürgerkrieg von 1975-76 und in den Jahren

davor s. CEMAM Reports (Beirut), 1973-75 (passim), ferner : Orient (Hamburg) 14/3
(1973), S. 103; as-Şayyad (Beirut) no. 1537 (Febr.-März 1974), S. 10-14; Der Spiegel
(Hamburg) 7.7.1975, S. 72-75; Events (London/Beirut) no. 27 (Okt. 1977), S. 16-18;
The Middle East (London) no. 49 (Nov. 1978), S. 52-58.
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1974), der der Familienplanung im Lichte des Islams gewidmet war,
empfahl er die mut a als die „ideale Lösung" für die Probleme, die
sich aus der rasanten gesellschaftlichen Entwicklung der Gegenwart
ergeben.' 1 Für die oben skizzierte offensive Argumentation zu-
gunsten der Beibehaltung, ja weiteren Verbreitung der mut a spielt
natürlich ebenso wie (sowohl im schiitischen wie sunnitischen Be-
reich) mit Bezug auf die Polygamie der Hinweis auf die Situation
von Ehe und Familie in der westlichen Industriegesellschaft eine
wichtige Rolle. Diese Situation erscheint derartigen Autoren ganz
allgemein als Zustand der Zerrüttung und des moralischen Verfalls.' ı 8

II. Das Problem der mut`a in der Auseinandersetzung zwischen
Sunniten und Zwölferschuten im 20. Jahrhundert

Die Tatsache, daß die positiven Bemerkungen eines sunnitischen
Autors über die mit! `a-Ehe in die schiitische Apologetik eingeflossen
sind, führt uns zu der Frage, welche Rolle die mut `a-Problematik
im Dialog und in der Kontroverse zwischen Sunniten und Schiiten
in der Gegenwart gespielt hat. Unterschiedliche Auffassungen in Fra-
gen der sexuellen Moral gehörten ja stets (und wohl in allen Kulturen)
zu den beliebtesten Gegenständen ideologischer bzw. religiöser Aus-
einandersetzungen, da sich hier auch die Agressionen derer wecken
und gegen eine als feindlich markierte Gruppe richten lassen, die an
dogmatischem Streit eigentlich nicht interessiert sind.

Die Bedeutung des Themas mut a im konfessionellen Streit des
mittelalterlichen und vormodernistischen neueren Islams ist, wie er-
wähnt, bisher nicht umfassend und detailliert untersucht worden. Als
Beispiele, an denen sich das Gewicht dieses Themas ablesen läßt,
seien (ohne Erörterung der historischen Zuverlässigkeit) die folgenden
Nachrichten genannt : Wie Ibn Hallikân (gest. 1282) berichtet, konnte
der Abbasidenkalife al-Ma'mûn (gest. 833), der als Sunnit eine schiiten-

1 17 `Işäm Rudi an-Näzir, Mahmüd Yüsuf Zäyid, Yüsuf Ğum`a an-Nağğär (Hrg.) :
al-Islam wa-tan;im al-usra; taht käm'? li-a `mrıl al-mu'tamar al-islâmi al-mun `agld fi
r-Rihât 19i-ta'rill 24-29 Kânün al-awwal (Disamhar sanat 1971), 2 Bde., Beirut 1973,
dort Bd. 1 S. 212 (in der englischen Übersetzung der Kongreßakten [Islam and Family
Planning, Beirut 1974, 2 Bde.] Bd. 1 S. 176f.

1 1 8 S. etwa Sayyid Abü 1-Fad' Müsawi Zanğäni : Man `-i ta `addud--i :auğât _vâ gang
hü tabi'at, in : Maktab-i tasaı^vu ` (Qumm), Bd. 4 (1962), S. 17-48 (über die mut `a ibid.
46-48). Der Autor beruft sich hinsichtlich der Situation im Westen auf den bekannten
ägyptischen Autor Muhammad al-Ğazäli und dessen Buch Zalüm min al-ğarh.
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freundliche Politik betrieb,ıı 9 nur mit Mühe davon abgehalten werden,
in seinem Reiche die mut a für erlaubt zu erklären.' 20 Der auf eine
Annäherung der Religionen hinarbeitende Mogul-Kaiser Akbar (gest.
1605) soll eine wohl apokryphe— Entscheidung de sunnitischen
Rechtslehrers Malik zugunsten der mut a dazu verwendet haben, in
seinem Reiche die mut a-Ehe auch für Sunniten zu erlauben. ı 2ı
Andererseits ist folgende Episode bezeichnend :

Im Jahre 1743 ließ der sunnitischen Herrscher des (überwiegend
schiitischen) Iran, Nadir Säh (gest. 1747), in Nağaf eine Disputation
zwischen sunnitischen und zwölferschiitischen `ulama' über die Lehr-
meinungen der beiden Konfessionen durchführen. Im Interesse seiner
Beziehungen zur sunnitisch regierten Türkei wollte Nadir erreichen,
daß die Sunniten die Zwölferschia als fünfte Rechtsschule des Islams
anerkannten.' 22 Die beteiligten schiitischen `ulama' waren angesichts
der Tatsache, daß sie sich de facto in der Hand des siegreichen
Eroberers befanden, zu einer offenen Verteidigung ihrer Lehre nicht
in der Lage. In dieser Situation sahen sie sich nicht nur gezwungen,
sich von der Verfluchung der Kalifen `Umar und Abü Bakr los-
zusagen, sondern mußten auch die mut a als verboten (haram) erklären.
Ihr Sprecher fügte hinzu, mut `a sei ohnehin nur von den Primitiven
(oder Schamlosen, as-sufaha') unter den Zwölferschiiten praktiziert
worden.' 23 Nadirs politisch-religiöser Annäherungsversuch scheiterte
an der osmanischen Haltung, und nach der osmanischen Rück-
eroberung des Irak war von einer Verbotserklärung der mut a durch
die Muğtahids nicht mehr die Rede. Andererseits blieb das mut `a-
Thema weiterhin ein beliebter Gegenstand der osmanischen sunniti-
schen Polemik gegen das schiitische Persien. Es ergab sich hier

"9 9 D. Sourdel : La politique religieuse du Calife `Abbâside al-Ma'mün, in REI 30/
1962/27-48 (dort S. 41 über die mut â-Frage, mit Quellenbelegen). Fr. Gabrieli : Al-
Ma'mün e gli `Alîdi (Leipzig 1929) bietet dazu nichts.

"0 Ibn l-iallikan : Wajayât al-a yan, ed. Kairo 1310 H, Bd. 2 S. 218, vgl. Übers.
de Slane : Ibn Khallikân's Biographical Dictionary, IV (Paris 1871), S. 36f.

121 Abü 1-Faz1 °Allami : The A'in-i Akbari, transl. into Engl. by H. Blochmann,
2nd. ed. Delhi 1965, S. 182-84.

122 S. Art. Nadir in E1 1. Aufl., III, S. 878 r.Sp.; L. Lockhart : Nadir Shah,
London 1938, S. 140; St. H. Longrigg: Four Centuries of Modern Iraq, Oxford 1925,
S. 147 f. u. 153; H. Algar : Shi `ism and Iran in the Eighteenth Century, in Th. Naff
and Roger Owen (eds.) : Studies in Eighteenth Century Islamic History, London u.
Austin 1977, S. 288-302 (u. Anm. 400-03).

123 `Abdallah as-Suwaidi : al-huğağ al-qat `iya (...), Kairo 1323 H (1905/6), S. 20
Z. 7-8.
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die Gelegenheit, den Herrschern des Nachbarreiches die Förderung
oder zumindest die Duldung der Unzucht vorzuwerfen oft in Ver-
bindung mit der Beschuldigung okkulter Praktiken. Bereits in der
Polemik der Osmanen gegen die Dynastie der Safawiden, die in Iran
vom frühen 16. Jahrhundert an die Zwölferschia als offizielle Kon-
fession durchsetzte, hatten derartige Vorwürfe eine Rolle gespielt. ı 24

Was die Bedeutung der mut a-Frage für das Verhältnis der Zwölfer-
schiiten zu den Sunniten im 20. Jahrhundert betrifft, so muß man
sich vor Augen halten, daß dieses Verhältnis von zwei entgegengesetzten
Strömungen gekennzeichnet ist : Einerseits verzeichnen wir eine Ver-
schärfung dadurch, daß die extrem schia-feindliche Bewegung der
Wahhäbiya über die sogenannte Salafiya starken Einfluß auf die
Entwicklung der Reformbewegungen des zeitgenössischen sunnitischen
Islams ausgeübt hat. Andererseits zielt der Panislamismus des 19. und
20. Jahrhunderts auf die Überwindung der politisch-religiösen Zer-
rissenheit der islamischen Welt, und in diesem Zusammenhang auf
die Überwindung oder zumindest Ausklammerung der dogmatischen
und juristischen Streitpunkte, die der Einheit der Muslime im Wege
stehen. 125 Diese Bewegung steht in enger Beziehung zu dem Be-
streben, den Islam als kulturelles und soziales System den veränderten
Bedingungen anzupassen und in diesem Zusammenhang traditionelle
Institutionen neu zu interpretieren.

Was die Wahhäbiya betrifft, so ist deren Einstellung auch hinsicht-
lich der mut a durch das Urteil ihres theologischen Wegbereiters Ibn
Taimiya (gest. 1328) festgelegt. Dieser hat sich in mehreren Fatwas
eindeutig gegen die mut a der Zwölferschiiten ausgesprochen. ı 26 In
wahhabitischen Streitschriften gegen die Schiiten besonders natürlich
in denen, die den ğa`faritischen figh zum Gegenstand haben spielt

124 E. Eberhard : Osmanische Polemik (...), Freiburg 1970, Index s.v. Ehebruch.
Aufgrund des scharfen konfessionellen Gegensatzes waren nach der Auffassung osma-
nischer Muftis Ehen zwischen Osmaninnen und Persern bis ins 20. Jahrhundert hinein
generell verboten, s. H. Krüger : Fetwa und Siyar, Wiesbaden 1978, S. 146-48. Ver-
mutlich hat für diese Entscheidungen der Muftis die Existenz der mut `a im schiitischen
Recht eine Rolle gespielt.

125 Zum Verhältnis zwischen Zwölferschiiten und Sunniten seit dem 19. Jh. s.
W. Ende : Arabische Nation (s. oben Anm. 68), bes. S. 113-32 und die dort in den
Anmerkungen genannte Literatur.

126 Mağmû ` fatâwd saih al-Islam Ahmad h. Taimiya, ed. `Abd ar-Rahmän b. Mhd.
b. Qäsim, 35 Bde. u. 2 Index-Bände, Riyad u. Mekka 1381-1389 H, s. Index-Bd. II,
S. 291; vgl. H. Laoust : Essai sur les doctrines sociales et politiques de Taki-d-Din
Ahmad h. Taimi va, Kairo 1939, S. 211-12.
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die Polemik gegen die muta eine wesentliche Rolle. 127 Dasselbe gilt
auch für Schriften der neo-wahhabitischen oder mit der Wahhâbiya
verwandten Strömungen' 28 in Indien und Pakistan.' 29

Daß es auch im 20. Jahrhundert Diskussionen zwischen Sunniten
und Zwölferschiiten über die mut `a gegeben hat, ist bereits im Voran-
gegangenen deutlich geworden. Unsere Frage soll also lauten : In-
wiefern hat sich das von verschärfter Polemik einerseits und dem
Bemühen um konfessionelle Annäherung andererseits gekennzeichnete
Verhältnis von Sunniten und Schiiten zueinander im 20. Jahrhundert
auf die Intensität und den Ton der Diskussion über die mut a aus-
gewirkt?

Ganz allgemein läßt sich sagen, daß im Rahmen der anti-schiitischen
Polemik oft nur die traditionellen Argumente und Anschuldigungen
wiederholt werden. Gelegentlich finden sich allerdings, was die Be-
schreibung der mut a-Praxis angeht, auch neue Details. Nicht zuletzt
derartige „Enthüllungen" sunnitischer Polemiker über (tatsächliche
oder erfundene) Details der schiitischen mut a-Praxis und deren Folgen
stehen am Anfang einer Phase heftiger sunnitisch-schiitischer Polemik
im 20. Jahrhundert. Sie erreichte in der zweite Hälfte der 20er Jahre
ihren Höhepunkt. (Die Thematik dieser polemischen Literatur ging
natürlich schnell über den Ausgangspunkt, die mut a, hinaus).

Ausgelöst wurde die Debatte anscheinend durch gewisse Angst-
vorstellungen irakischer Sunniten angesichts der Tatsache, daß bereits
im 17. und 18. Jahrhundert eine Reihe ehemals sunnitischer Stämme
des Zweistromlandes sich ganz oder zum Teil der Zwölferschia ange-
schlossen hatten.

12? `A bdallah `Ali al-Qaşimi : as-şirrı ` haina 1-I.slüm wa-l-watani va ; fi , f iqh as-sı a,
Kairo 1356 H, 2 Bde.

128 Über diese s. Fazlur Rahman : Islam, London 1966, S. 201-06; Qeyamuddin
Ahmad: The Wahhahi Movement in India, Calcutta 1966; Aziz Ahmad : Islamit Modern-
ism in India and Pakistan, 1857-1964, London (etc.) 1967, bes. 103-22.

129 Ein Beispiel dafür ist eine Streitschrift des Pakistaners Dr. Muhammad Musleh-
uddin : Mut a (Temporary Marriage), 1 st ed. Lahore 1974 (69 S., Verlag Islamit
Puhlications). Der Autor gehört in das Lager der orthodoxen Fundamentalisten um
Maudüdi (s. A. Ahmad [vorige Anm.], S. 208 ff.). Muslehuddins Schrift richtet sich
ausdrücklich gegen die die mut a betreffenden Abschnitte in 'Abd al-klusain Aminis
al-Ğadir (s. oben Anm. 19). Aminis Argumentation entsprechend muß M. sich nicht
mit der offensiv-modernistischen schiitischen Apologetik in dieser Frage befassen,
behandelt also lediglich die altbekannten Streitpunkte wie die Interpretation von Koran
4:24, das angebliche oder tatsächliche Verbot der mut a durch den Propheten und
`Umar etc.
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Auf diesen Sachverhalt hatte der Bagdader Ibrâhîm Faşîh al-Haidarî
(1820-81), ı 30 Abkömmling einer aus Iran geflüchteten Familie und
heftiger Gegner der Zwölferschia,ı3 ı in seinem 1286 H (1869/70)
verfaßten `Unwân al-mağd ji bayan ahwâl Bağdâd wa-l-Başra wa-1-Nağd
hingewiesen. (Allerdings ist dieses Werk erst lange nach dem Tode
des Verfassers, ja lange Zeit nach dem Ende der türkischen Herrschaft
gedruckt worden). 132 Haidarîs Schrift läßt erkennen, daß im sunniti-
schen Milieu des Irak im 19. Jahrhundert die Frage erörtert worden
ist, worauf die (aus sunnitischer Sicht unerfreulichen, ja bedrohlichen)
Erfolge der schiitischen „Missionsarbeit" bei den Stämmen beruh-
ten. ı 33 In diesem Zusammenhang ist offenbar der Gedanke auf-
gekommen, das Erlaubtsein der mut a im ğa`faritischen Recht mache
die zwölferschiitische Lehre bei den nur oberflächlich islamisierten
Beduinen attraktiv. Es ist nicht verwunderlich, daß dieser Gedanke
schon bald in der sunnitischen Polemik gegen die Zwölferschia auf-
getaucht ist. Die erste entsprechende Äulfierung in schriftlicher Form,
die mir bekannt ist, findet sich im Jahre 1900 in der Kairiner moder-
nistischen Zeitschrift al-Manär. 134 Sie hat damals, im zweiten Er-
scheinungsjahr der Zeitschrift, anscheinend wenig Aufmerksamkeit
hervorgerufen, wurde aber vom Herausgeber des Manâr, Mubammad
Rasîd Riçä (gest. 1935), im Jahre 1908 nochmals als Zitat ins Blatt
gerückt. ı 3 s Das Zitat findet sich dort im Zusammenhang mit dem

13 ° `Awwâd, MMI, I, S. 51; `Abbâs al-`Azzâwî : Ta'rih al-adab al- `arabi al- `irägi,
II : 1534-1917, Bagdad 1962, S. 381 (Titel-Index) u. 395 (Personen-Index).

' 3 ' Einer seiner Vorfahren war, um dem sunnitischen Bekenntnis treu bleiben zu
können, vor den Safawiden aus Iran geflüchtet (s. `Unwän al-mağd S. 117). Ibrâhîm
selbst hat eine anti-schiitische Streitschrift verfaßt, die bisher nicht gedruckt ist, s.
`Abdallâh al-Ğubûrî : Fihris al-mahtûtät al- arahlya fl maktahat al-augâf al- `ämma fi
Bağdäd, Bd. 2 (Bagdad 1974), Nr. 4374.

132 Bagdad 1962, ed. 'All al-Başri. Dort über die durch die Missionsarbeit der
„rüfiditischen Teufel" ganz oder teilweise für die Schia gewonnen/ Stämme S. 110 ff.

"3 Auch die relative Zunahme der schiitischen Bevölkerung von Bagdad im Ver-
gleich zu den Sunniten konnte der osmanischen Verwaltung nicht gleichgültig sein.
In der Zeit `Abdülhamîds II. (reg. 1876-1909) verfaßte der Şeyhülislâm Hüsnü Efendi
(gest. 1911) einen Bericht über die Ausbreitung des schiitischen Elements in Bagdad,
der höchstwahrscheinlich eine Warnung vor den Konsequenzen dieser Entwicklung
enthält. Der (bisher nicht veröffentlichte) Bericht befindet sich im Yıldız-Archiv, s.
S. J. Shaw : The Yıldız Palace Archives of Abdülhamit II, in : Archivum Ottomanicum
(Den Haag), 3/1971/211-37, dort S. 229 Z. 13-14. Über den Autor des Berichts s.
Abdülkadir Altunsu : Osmanlı şeyhülislamları, Ankara 1972, S. 230-32.

134 2. Jahrgang, Ramadân 1317 H (Januar 1900), S. 687 (so lt. Zitat in al-Manär
11/1908/49. —Jgg. 2 liegt mir nicht vor).

135 11. Jahrgang 1326 (1908), S. 45-49 (über die mut `a als Lockmittel S. 48 Z. -5 ff. ).
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Abdruck eines Briefes unter dem Titel Kalimat `an al- `Irâq wa-ahlih.
Als Verfasser wird ein nicht näher identifizierter älim ğayûr alä
d-daula wa-madhab ahl as-sunna genannt.' 36 In dieser Zuschrift wird
das Vordringen der Schia im Irak als grosses Unglück (balâ' a im)
beklagt (drei Viertel der irakischen Bevölkerung bestehe schon aus
Schiften) und zugleich die Nachlässigkeit der türkischen Regierung
in dieser Frage einerseits und ihre Zensur gegenüber Reformzeitschrif-
ten wie dem Manür andererseits kritisiert. 137 Rağid Ridä fühlte sich
durch diese Bemerkungen an seine eigenen Zeilen aus dem Jahre
1900 erinnert, und zitierte sie nun an dieser Stelle : Anknüpfend an
Zeitungsmeldungen, wonach die türkische Regierung sunnitische
`ulamâ' in die Sanğaqs Başra, Muntafik und Kerbela entsenden
wolle, damit sie die dortigen Stämme religiös unterweisen (irgäd),
erwähnt Raid Ridä den Vorsprung, den die Schiiten in dieser Sache
hätten. Ein wesentlicher Grund des Erfolges der Schiiten beruhe
darauf, daß die Mulläs den Oberhäuptern der Stämme die Vorzüge
des zwölferschiitischen Rechts besonders anhand der mut a nahe-
brächten, also den Gelüsten der Stammesscheichs entgegenkämen.
Nach deren Hinwendung zur Schia breite sich der schiitische madhab
in kurzer Zeit unter den Angehörigen des jeweiligen Stammes aus.
Man müsse bedenken, daß im Verständnis des Volkes der persische
Schah zugleich Oberhaupt der gesamten zwölferschiitischen tü'ifa sei
und Sultan `Abdülhamid II. entsprechend Oberhaupt der sunnitischen.
Im Falle eines Konflikts zwischen diesen beiden würden die Schiiten
(des Irak etc.) auf der Seite ihres Oberhauptes stehen.' 38

In einem Kommentar zu diesem Eigenzitat und zu den Äußerungen
des ülim ğayür sagt Ra ,id Ridä, vom religiösen Gesichtspunkt er-
scheine ihm die Unterweisung der Stämme durch schiitische Prediger
keineswegs als so ein großes Unglück, wie der Schreiber des Briefes
es sehe. Jedenfalls sei diese Unterweisung besser als der Fortbestand

136 1n a!-Manâr Jg. 29 (1928), S. 425 hat Rağid Ridä dieses Pseudonym gelüftet:
Demnach handelte es sich um den Bagdader sunnitischen Scheich Muhammad Kämil
ar-Räfıi. Dieser war damals (1928) bereits verstorben. Die Verwendung des Pseudo-
nyms erklärt Rağid Ridä mit der Gefahr der Verfolgung durch die osmanischen Be-
hörden.

137 Auf S. 47-48 (Jgg. 11/1908) äußert sich der Autor überdies sehr positiv über
die salafitischen Reformer aus der Familie Alüsi (s. unten Anm. 152), deren pro-
wahhabitische Einstellung den Osmanen natürlich nicht unbekannt war.

138 Ibid., S. 48 (Mitte)-49.
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des gegenwärtigen Zustands der Stämme (in religiöser Hinsicht). Das
Problem liege im politischen Aspekt der Sache, denn ein politischer
Konflikt (zwischen der Türkei und Iran) könne unter diesen Um-
ständen die Resultate jahrzehntelanger Bestrebungen um die islamische
Einheit zunichtemachen.1 39

Angesichts der weiten Verbreitung und des damals (1908) bereits
sehr hohen Ansehens des Manär konnten die Äußerungen des âlim
ğayür (und der Kommentar Raid Ridäs dazu) die führenden Köpfe
der Zwölferschia nicht gleichgültig lassen. Sie verstanden diese Worte
im Manär von 1908 als Aufruf - an die türkischen Behörden, Maß-
nahmen zu ergreifen, die auf jeden Fall ernsthafte Konsequenzen
für die zwölferschiitische Bevölkerung des Osmanischen Reiches haben
mußten. ı4o In der 1909, d.h. ein Jahr später, gegründeten schiitischen
Zeitschrift al-'Irin (Şaidâ) wies ein schiitischer Gelehrter aus dem
Irak darauf hin, daß entgegen den in al-Manär veröffentlichten Be-
hauptungen die mut a bei den Beduinen (a'rab) des Zweistromlandes
außerordentlich selten vorkomme und eigentlich nur bei den Persern
verbreitet sei.14 ı Weit heftiger und ausführlicher äußerte sich der
(hier schon erwähnte) libanesische Schiit Sayyid Muhsin al-Amin. ı 42
Seine Streitschrift , al-husün al-mani a fi radd mä auradahu şähib al-
Manär f i hagq as-si a 143 enthält lt. I. Goldziher 144 „eine erschöpfende
Darstellung des Standpunktes der Schi`a in dieser Frage" (sc. der
mut `a). 145 Im übrigen übte Sayyid Muhsin außerordentlich heftige
Kritik an Raid Ridâ als dem Verantwortlichen für schiafeindliche
Äußerungen in al-Manär. Diese Streitschrift hat das Verhältnis zwi-

139 Ibid., S. 49, vgl. auch al-Manär 29/1928/425 Mitte.
14 ° Muhsin al-Amin in al-'Irfan (Şaidä) 17/1929/403.
141 Lt. Zuschrift des Herausgebers des 'Irjan, 'Arif az-Zain, die in al-Manär 12/

1909/866 veröffentlicht wurde. Leider wird dort nicht erwähnt, wer jener Gelehrte
war.

142 S. oben S. 16.
143 Damaskus 1327 H (1909), s. Däğir, MDA 11/ 1, S. 144. Im folgenden Jahr

(1328 H) veröffentlichte Muhsin al-Amin in Beirut eine weitere Streitschrift gegen
Ridä u.d. Titel as-si â wa-l-Manär, s. at-Tihräni, DTS 14/274 no. 2562 und Muhsin
al-Amin, AS 40/1957/100. Weder diese (1328 H) noch die erstgenannte Veröffent-
lichung Sayyid Muhsins gegen den Manär ist mir zugänglich.

1 " Vorlesungen über den Islam (s. oben Anm. 1), S. 371 Anm. 156 (demnach steht
das mut `a-Kapitel S. 37-81).

145 Lt. Tihräni, DTS Bd. 17 S. 6 no. 35 stammt eine Schrift zur Verteidigung der
mut `a, die unter dem Namen des schiitischen Qädis von Marğ 'Uyûn (Südlibanon),
Sayyid Mhd. b. 'Ali Al Ibrähim al-Husaini al-`Amili al-Anşäri erschienen ist (1331 H/
1912-3 u. 1343 H/1924-25, Saida), möglicherweise auch aus der Feder Sayyid Muhsins.
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schen den beiden Männern nachhaltig belastet 146 und dürfte wesent-
lich zur Schärfe der Polemik beigetragen haben, die gegen Ende der
20er Jahre zwischen dem `Irfân und dem Manär ausbrach 3 nachdem
Raid Red den Manär zunehmend auf einen pro-wahhabitischen,
anti-schiitischen Kurs gesteuert hatte. 14 ' Diese Polemik wurde von
Raid Ridâ mit einem heftigen persönlichen Angriff auf Muhsin al-
Amin eröffnet. 148 Raid Ridâ wendet sich darin gegen Sayyid Muhsins
Hu ün mani a und dessen anti-wahhabitische Streitschrift Kasf al-
irtiyâb fi atbâ ` Muhammad b. `Abd al-Wahhâb. 149 In die sich alsbald
entwickelnde scharfe Auseinandersetzung zwischen den beiden Zeit-
schriften über das Verhältnis von Sunniten und Schiiten wurde eine
ganze Reihe von Theologen beider Konfessionen hineingezogen.ıso
Da die Debatte zu einem guten Teil um die Argumente Muhsin
al-Amins in al-hu iın al-mani a kreiste, konnte es nicht ausbleiben,
daß die mut `a-Problematik erneut zum Gegenstand des Streits wurde.
Hier nun sorgte Raid Ridâ für eine weitere Verschärfung der Debatte,
indem er Behauptungen des zu jener Zeit bereits verstorbenen iraki-
schen sunnitischen Gelehrten Mahmûd Sukri al-Âlûsi (gest. 1924)15'
hinsichtlich der schiitischen mut a-Praxis ins Spiel brachte. Âlûsi, ein
Sympathisant der Wahhäbiya, stammte aus einer hanbalitischen Ge-
lehrtenfamilie, in der anti-schiitische Polemik seit langem gepflegt
wurde. ı 52 In einem nunmehr von Raid Ridä zitierten Brief hatte

1 " Rağid Ridâ in al-Manär 29/1928/425; vgl. Muhsin al-Amin in al- `Irfän 17/
1929/403-04 und idem: Kasf al-irtiyäh fı athä` Muhammad h. `Abd al-Walıhäh, ed.
Teheran o.J. (ca. 1973), S. 500ff.

147 Zum Verhältnis des Manär als Organ der Salafiya zu den Schıiten s. H. Laoust
in REI 6/1932/217-18.— Vor dem 1. Weltkrieg, und hier besonders bis zum Sturz
`Abdülhamids (1909), überwiegt in den Beiträgen des Manär .das Bemühen um Über-
brückung oder Ausklammerung der konfessionellen Gegensätze. Dies wurde auch von
Schiiten in Zuschriften positiv gewürdigt, s. etwa al-Manär 7/1904/66-68, 182 u. 554-55;
8/1905/116-17.

148 Di `äyat ar-rafd wa-l-hurâfät wa-t-tafriq haina 1-muslimin wa-muwaqqid närihä
as-saih Muhsin al-Amin al- `Amili, in : al-Manär 29/1928/424-32.

149 S. oben Anm. 146. Es handelt sich um eine Streitschrift Sayyid Muhsins gegen
die Wahhabiten (zuerst erschienen Damaskus 1928), die durch Raid Ridâs al-wahhä-
biyûn wa-l-Hiğäz (Kairo 1925/26) ausgelöst worden war.

15 ° Die Stellungnahmen des Manär erschienen später u.d. Titel as-sunna wa-s-si `a
au al-wahhähiya wa-r-räf ida, hrg. von Rağid Ridâ, 2 Bde. (= risäla 1 u. 2), Kairo
1928-29, 2. Aufl. Kairo 1947.

151 Däğir, MDA 11/1, S. 41-46; `Awwâd, MM!, Il!, S. 274f., Kahhâla, Mu ğam
al-mu'allif in, XII, S. 169f. u. XIII (Damaskus 60-61), S. 420.

152 Eİ, 2. Aufl., s.n. al-Alûsi; s. Mhd. Bahğat al-Atari : A `läm al- `Iräq, Kairo 1345 H,
S. 85-241; zu den Beziehungen der Familie Alüsi zum Hause Sa`üd und zur Wahhäbiya
s. Sami al-Sakkar : A Saudi-Iraqi Family Link, in : Arahian Studies (London), III
(1976), S. 189-90.
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al-Alüsi behauptet, es gebe bei den Zwölferschiiten eine von deren
`ulamâ' geduldete Praxis, die man mut a dauriya nenne. Durch sie
sei es erlaubt, daß mehrere Männer mit einer Frau für bestimmte
Abschnitte ein und desselben Tages mut a-Verbindungen eingehen.ı 53

Alüsi nennt für seine Behauptung weder Gewährsleute noch Belege
aus der juristischen oder sonstigen schiitischen (und sunnitischen)
Literatur. Zwölferschiitische Autoren haben die Behauptung Älüsis,
die später von anderen anti-schiitischen Polemikern aufgegriffen worden
ist, 1 S4 mit der Forderung zurückgewiesen, man möge einen einzigen
Beleg aus dem ganzen zwölferschiitischen Schrifttum beibringen, in
dem eine derartige Farin der mut a beschrieben und gerechtfertigt
werde, oder wenigstens unter Berufung auf Gehörtes eines konkreten
Fall nennen. l 5 5 Dies ist anscheinend bis heute nicht geschehen, und
so gewinnt man in der Tat den Eindruck, daß es sich hier um eine
bösartige anti-schiitische Erfindung handelt. Zumindest dürfte die
mut a dauriya, wenn es sie überhaupt geben (oder gegeben haben)
sollte, die Mißbilligung der überwiegenden Mehrheit der schiitischen
`ulamâ' finden.

Auch in der Folgezeit hat in der sunnitischen Polemik— speziell
im Irak die mut a als vermeintliches Instrument der Ausbreitung
der Zwölferschia eine gewisse Rolle gespielt. Es ging dabei nicht nur
um die Furcht der Sunniten vor der Gewinnung der Stämme für die
Schia, sondern auch darum, daß schiitische Apologeten selber auf
die mut a als Faktor zugunsten der Erhöhung der Geburtenzahl hin-
gewiesen hatten. ı 56 Dieser Gedanke— im Sinne einer Werbung für
eine Institution des schiitischen Rechts und im Hinblick auf die welt-
politische Rolle des Islams vorgetragen ließ manche Sunniten um
die politische Vorherrschaft des arabisch-sunnitischen Elements im
Irak fürchten.' 57

1" 3 al-Manâr 29/6 (1928), S. 441, nachgedruckt bei Rasid Ridä : as-sunna wa-s-si `a,
Bd. 1, 2. Aufl. Kairo 1947, S. 66f. (Die für die spätere Polemik entscheidenden Sätze
Âlüsis über die mut â dauriya finden sich als Zitate auch in den unten Anm. 155
genannten schiitischen Schriften).

154 Amini: al-ğadir (s. folgende Anm.) nennt namentlich al-Qaşimi (s. oben Anm.
127).

1 " Muhsin al-Amin in al- `Irfân 19 (1930), S. 347; `Abd al-Husain al-Amini: al-
gadir (s. oben Adm. 17), III, S. 286f.; `Abd al-Husain Saraf ad-Din : al-fuşûl (s. oben
Anm. 19), S. 51.

1 " So Mhd. Husain Käsif al-Ğitä' und Taufiq al-Fukaiki (s. oben S. 19-20).
ı" Mahmüd al-Ma11äh in Mağmû ` as-sunna (s. oben Anm. 77), Bd. 2 S. 190.
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Die Entgegnung der Sunniten läuft stets auf den alten Vorwurf
hinaus, die schiitischen `ulama ' förderten mit der mut `a eine kaum
verschleierte Form von Prostitution. Sunnitische Besucher des Irak
haben natürlich auch im 20. Jahrhundert ihre Informationen über die
mut `a im allgemeinen nicht aus schiitischen fiqh-Werken oder wenig-
stens aus Gesprächen mit schiitischen Gelehrten bezogen, sondern
oft nur aus Mitteilungen sunnitischer Gesprächspartner. Vermutlich
gilt dies auch für den Ägypter Muhammad Täbit (gest. 1958).' 58
Dieser hat sich den besonderen Zorn der Zwölferschiiten dadurch
zugezogen, daß er in einer 1934 erschienenen Reisebeschreibung be-
richtete, er habe in Nağaf Kinder gesehen, die einen Ring im Ohr
trugen. Dieser Ring sei das dort übliche Zeichen dafür, daß es sich
um Kinder aus mut 'a-Ehen handle. Über die Art, wie diese Ehen
geschlossen werden, sagt Täbit folgendes : Dem schiitischen Pilger
nähere sich im Hotel ein Vermittler, der dem Ankömmling das Ein-
gehen einer mut 'a-Ehe vorschlägt. Willigt dieser ein, so präsentiere
ihm der Vermittler eine Gruppe von Mädchen, aus deren Mitte er
eines wählen könne. Dann begebe man sich zu einem schiitischen
Ğlim, der den Vertrag (aufsetze und) verlese. Das Mädchen könne
mehrmals in einer Nacht heiraten. 159 Üblicherweise zahle der Mann
ca. 15 Piaster pro Stunde, 75 Piaster pro Tag, und 4 Pfund (ğinihât)
pro Monat. Von der Frau werde nach Vertragsablauf nicht die Ein-
haltung einer Wartezeit (`idda) verlangt. Vielmehr heirate sie einen
Tag darauf schon wieder. '6°

Es ist offensichtlich, daß die schiitischen Autoren, die sich zu
Täbits Reisebericht geäußert haben, die Existenz prostitutionsähnlicher
Praktiken im Zusammenhang mit der mut `a nicht ausschließen können.
Insofern kommt es ihnen gelegen, daß Muhammad Täbits Darstellung
in diesem Punkt wie in anderen Details seiner Beschreibung des
modernen Irak eine Reihe von Fehlern und Verzerrungen enthält.
Diese beruhen auf mangelnder Geschichtskenntnis und ungenauer
Beobachtung, z.T. aber wohl auch auf falschen Informationen durch

1 " Über Täbit als Reiseschriftsteller s. J. M. Landau in Journal of Arahic Literature
(Leiden), 1/1970/70-74.

1 " Das Wort mut a dauriya kommt hier nicht vor, doch ist es möglich, daß
Täbit einen entsprechenden Bericht kannte.

160 M uhammad Täbit : al-ğaula fi rubü ` as-sarq al-adnä, 1. Aula. Kairo 1934, 2. Aufl.
1936, dort S. 111f., (3. Aufl. Kairo 1952, S. 109f.).
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sunnitische Gewährsleute. Indem schiitische Autoren die Nachricht
über die durch Ohrringe gekennzeichneten Kinder der mut a als
Phantasieprodukt entlarven oder das Argument vorbringen, die Ge-
schichte von den Mädchen im Hotel (funduq) sei falsch, weil es zur
Zeit der Reise Täbits in Nağaf noch gar keine Hotels gegeben habe,
wollen sie jegliche Kritik an der mut a-Praxis überhaupt diskredi-
tieren. 161 (Übrigens verdient festgehalten zu werden, daß auch der
ägyptische Gelehrte `Abd al-Wahhäb `Azzäm (gest. 1949), 162 ein

guter Kenner der persischen Literatur, Täbits Buch allgemein und
die Abschnitte über die Schia im besonderen als unzuverlässig bzw.
grob fehlerhaft kritisiert hat)." 63

Nicht alle neuzeitlichen Polemiken um die mut a haben ein so
lebhaftes Echo gefunden wie die, die durch Raid Ridä, Alüsi und
Täbit ausgelöst worden sind. Manche diesbezügliche Fehde wurde in
der Form von Basar-Flugschriften oder in den Leserbrief-Spalten
der lokalen Presse ausgetragen, stieß auf wenig Interesse und war
nach kurzer Zeit vergessen. Manche Streitschrift blieb (für immer?)
ungedruckt. Nur dem bibliographischen Eifer von Autoren wie Aqä
Buzurg at-Tihräni ist es zu verdanken, daß wir gelegentlich auf Namen
und Titel hingewiesen werden, aus deren Zusammenstellung sich ein
ungefähres Bild von jenen kurzlebigen, örtlich begrenzten Polemiken
gewinnen läßt.' 64 Ein Beispiel dafür ist eine Debatte über die mut a,
die in den späten 20er oder frühen 30er Jahren jedenfalls vor 1935
in Beirut geführt wurde. ı 65 Anlaß war ein Artikel unter dem Titel
al-mut a uht as-zinö', die der libanesische Sunnit Anis an-Nuşüli
(gest. 1957) 166 in der Beiruter Zeitung ar-Ra y al- `Âmm (gegr. 1910)
veröffentlicht hatte. 167 Daraufhin meldete sich Scheich Misbäh ğa-

ı 6 ı Fukaiki : Kita?) al-mur `a, S. 7 ; Amini : al-ğadir, 111, 3. Aufl. S. 311-19. Eine
ausführliche Kritik der Äußerungen Täbits über die Schiiten findet sich bei Muhsin
al-Amin, AS, 1/1 (Beirut 1960), S. 151-71.

' 62 Dâğir, MDA 111/1, S. 816-19.
1 " ar-Risâla (Kairo), 2. Jgg. no. 59 v. 20.8.1934, S. 1398 f., vgl. auch no. 62 v.

10.9.1934, S. 1505-52.
' 64 S. oben Anm. 22.
r65 Scheich Mahmüd `Abbäs al-`Ämili (s. Anm. 168) starb 1935. Die Zeitschrift

ar-Ra y al- `Âmm stellte lt. Tarräzi und Dâğir bereits 1930 ihr Erscheinen ein (s. Yüsuf
As°ad Dâğir : Qâmûs aş-şihâfa al-luhnâniya, Beirut 1978, S. 136 no. 671). Falls diese
Angabe zutrifft, wäre der Zeitraum dieser Kontroverse nicht später als 1930 anzusetzen.

' 66 Über diesen, einen heftigen Kritiker schiitischer Glaubensvorstellungen und
Praktiken, s. W. Ende : Arabische Nation (s. oben Anm. 68), S. 132 ff.

167 Da mir alle im Zusammenhang mit dieser Kontroverse genannten arabischen
Quellen aufgrund der gegenwärtigen Verhältnisse im Libanon nicht zugänglich sind
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baglü, ein ebenfalls in Beirut lebender Sunnit, mit einer risâla zu
Wort, in der er die übliche Lehrmeinung der Sunniten vom kurz-
fristigen Erlaubtsein der mut `a im Frühislam und ihrem Verbot durch
den Propheten und durch `Umar darstellte. Auf diese Schrift ant-
wortete Mahmüd `Abbäs al-`Âmili (gest. 1935), ein seinerzeit unter
den Schiiten der Beiruter Vororte populärer Prediger, 1fi8 mit der
Abhandlung al-kaukab al-waddâh . fä ea' al-mişbâh. 169 Ob die Polemik
im Libanon weiterging, läßt sich aus den Angaben bei Tihräni und
dem anderen mir zugänglichen Material nicht entnehmen.

In der Praxis hatte die mut a im Libanon selbst, wie erwähnt,
zumindest seit 1917 keine Bedeutung. Freilich mag es sein, daß manche
der libanesischen Auswanderer schiitischer Herkunft— besonders die,
die nach Westafrika gingen in der Fremde mut a-Ehen geschlossen
haben 17 ° und daß hieraus gelegentlich rechtliche Probleme entstanden,
mit denen sich libanesische Gerichte zu befassen hatten. Möglicher-
weise finden sich in der libanesischen Presse hin und wieder Nach-
richten über derartige Fälle.

Das bisher Gesagte läßt erkennen, daß die unterschiedliche Be-
wertung der mut a (und die Probleme der Hadit-Kritik, des Geschichts-
verständnisses etc., die damit zusammenhängen) zu den Themen-
bereichen gehört, die einer wirklichen Annäherung zwischen Sunniten
und Zwölferschiiten auch in der Gegenwart im Wege stehen. Der
sunnitische Modernismus, wie ihn Muhammad `Abduh (gest. 1905)
und seine Schule repräsentieren, hält von Anfang an, also auch vor
der durch Rasid Ridä betriebenen Annäherung an die extrem schia-
feindliche Wahhäbiya, am Verbot der mut a fest. l ' 1 Die widersprüch-
lichen Hadite über den Zeitpunkt und die Umstände des mut `a-

und die Datierung problematisch ist, muß hier offen bleiben, ob der Ausbruch dieser
Auseinandersetzung im Zusammenhang steht mit der oben skizzierten Polemik zwischen
dem Manâr und seinen schiitischen Kritikern. Es ist anzunehmen, daß der gegen die
mut `a gerichtete Artikel an-Nuşülis nach dessen Rückkehr aus dem Irak (1927) er-
schienen ist. N. war dort wegen eines umayyadenfreundlichen Buches in Konflikt
mit den Führern der Schiiten geraten.

168 Über ihn s. Muhammad Gawäd Muğniya : Ma `a `ulamâ' an-Nağaf al-asraf
(Beirut 1962), S. 181-85 (auch in al- `Irfân (Şaidä), August 1962).

169 at-Tihräni, DTS Bd. 18, S. 187 no. 1332.
17 ° S. etwa die Anfrage eines Muhsin `Attär aus Sierra Leone an den 'Irrem

bezüglich des tamattu` mit einer des Arabischen nicht mächtigen (afrikanischen) Magd
(oder Sklavin : ama), in : al- `Irfân 19/1930/600.

"1 ı J. Jomier : Le commentaire coranique du Manâr, Paris 1954, S. 211.
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Verbots' 7 2 stellen für diese Schule allerdings kein wesentliches Problem
mehr dar : Wenn sich aus den zuverlässigen Hadit-Werken ergibt,
daß Prophetengefährten wie Ibn `Abbäs noch nach dem Verbot an
der mut `a festgehalten haben, so ist dies nach Ansicht Raid Ridäs
so zu verstehen, daß das Verbot der mut a durch den Propheten nicht
allgemeiner und endgültiger Natur war. Daraus lassen sich die Nach-
richten über die unterschiedliche Haltung der şahâba in dieser Frage
erklären. Insofern sind gerade Hadite über ihren iğmâ ` zu bezweifeln
und nicht solche über ihre Meinungsverschiedenheit. Aus der Tatsache,
daß `Umar die mut a dann eindeutig verboten hat, darf kein Gegen-
satz zur Haltung des Propheten herausgelesen werden. `Umars Ent-
scheidung wurde ausgelöst durch seine Sorge vor einer zu starken
Ausbreitung der mut a und den daraus entstehenden negativen Folgen.
Sie beruht auf seinem Recht zum iğtihâd in einer Angelegenheit des
allgemeinen Wohls und dieses zu wahren, war ihm von Gott und
vom Propheten aufgetragen.' 7 3

III. Ein sunnitischer Versuch der Revision des mut`a- Verbots

Die Argumentation Raid Ridäs legt die Frage nahe, ob im sunni-
tischen Bereich auf der Basis der von der `Abduh-Schule geforderten
und z.T. praktizierten Wieder-Öffnung des „Tores des iğtihâd" eine
Revision des mut a-Verbots möglich ist, wenn dies angesichts ver-
änderte sozialer Verhältnisse geboten erscheint. Diese Frage ist in der
Tat Jahrzehnte nach Rasid Ridäs soeben beschriebener Interpretation

und ohne Berufung auf ihn gestellt worden. Davon soll im
folgenden noch die Rede sein. Zunächst müssen wir aber feststellen,
daß die sunnitische Hochschule al-Azhar bzw. deren führende Gelehrte
offenbar keinen Anlaß gesehen haben, eine Revision des mut a-Verbots
zu erwägen. Selbst Mahmüd Saltüt, der 1963 verstorbene Rektor
der Azhar, hielt ungeachtet seiner Bemühungen um eine Annäherung

"2 S. oben S. 4-6.
173 So Raid Ridä in den von ihm verfaßten fiktiven Gesprächen zwischen einem

Reformer (muşlih) und einem Vertreter des taqlid (muqallid) in al-Mantr 4/1901/852-66
(es handelt sich um die 13. Folge dieser Gespräche), dort zur mut `a-Frage S. 861-63.
Diese Gespräche sind nachgedruckt in dem Sammelband von Raid Ridä : Kittb al-
wanda al-isltmiya wa-l-uhuwwa ad-diniya, 2. Aufl. Kairo 1346 H (1927-28).
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von Sunniten und Zwölferschiiten 174 eindeutig am Verbot der mut a
fest. 175 Seine Stellungnahme ist die Antwort auf die Frage eines
Gläubigen, was von der Befürwortung der mut a durch einen (nament-
lich nicht genannten) Schriftsteller zu halten sei. Sollte mit jenem
Schriftsteller der hier schon erwähnte `Abbäs Mahmüd al-`Aggäd
gemeint sein? Dieser war jedenfalls nicht Theologe und für den Stand-
punkt der Azhar in Fragen des islamischen Rechts in keiner Weise
maßgebend.

Die Durchsicht einer beträchtlichen Anzahl von Fatwä-Sammlungen
und scheriatsrechtlichen Handbüchern aus der Feder von Azhar-
Gelehrten (bzw. -Absolventen), die in den letzten Jahrzehnten ver-
öffentlicht worden sind, zeigt eindeutig, daß die mut a in diesem
Milieu noch immer auf eine Front eindeutiger, z.T. heftiger Ablehnung
stößt.' 76 Anscheinend hat sich bisher nur ein einziger Azhari öffentlich
für eine Revision des mut `a-Verbots ausgesprochen, nämlich Ahmad
Hasan al-Bâgüri. Bis 1952/53 gehörte er zu den führenden Köpfen
der Muslim-Bruderschaft (al-ihwän al-muslimün) in Ägypten.'" Nach
der Revolution war er zeitweilig Minister für Augâf und religiöse
Angelegenheiten. Bereits in den 50er Jahren unterstützte er (gerade
als Minister) die Ziele der 1948 in Kairo gegründeten Gam iyat at-

ı ıa Siehe W. Ende: Arabische Nation (s. oben Anm. 68), S. 117-18 und die dort
genannte Literatur; vgl. neuerdings W.-D. Lemke : Mahmüd Saltüt (1893-1963) und
die Reform der Azhar. Untersuchungen zu Erneuerungsbestrebungen im ägyptisch-islami-
schen Erziehungssystem, Diss. phil. Köln 1977 (ersch. 1980).

1 Ş Fatäwä, 6. Aufl. Beirut 1972, S. 273-75.
16 Als Beispiele seien genannt : Ahmad al-Huşri: an-nikah wa-l-gaddyâ 1-muta `alliga

hih (Kairo 1967), S. 164-82; Mahmüd Muhammad at-Tantâwi und Muhammad Zaka-
riyâ al-Bardisi (s. oben Anm. 2), S. 66-69 bzw. 87-90; as-Sayyid Sâbicl: Fiqh as-sunna,
3. Aufl. Beirut 1977, Bd. 2 S. 41-46; vgl. auch Hasanain Muhammad Mablüf: Fatâwâ
sar`iya wa-hulıût islâmiya, 2. Aufl. Kairo 1965; Bd. 2 S. 7 (3. Aufl. Kairo 1971, S. 63).
[Mahluf war 1945-50 mufti ad-diyâr al-mişriya]. Ferner Muhammad klusain ad-Dahabi :
al-ahvâl as-sah.siya haina madhah ahl as-sunna wa-madhab al-ğa `fariya, 1. Aufl. Bagdad
1958, S. 62-68, und Yüsuf al-Qardâwi : al-halâl wa-l-harâm fi 1-Islam, 5. Aufl. o.O.
(Beirut), 1969, S. 182-84. Als Beispiele für entsprechende Stellungnahmen nichtägypti-
scher sunnitischer Autoren s. das Buch des libanesischen Gelehrten `Umar Farrüh :
al-usra fi s-sar ` al-islâmi, 1. Aufl. Beirut 1951, S. 95-97, und für den Irak Husain Halaf
al-Ğubüri : az-zawâğ al-manhi `anhu fi 1-figh al-islâmi, in : Mağ. Gâmi ât al-Mustan-
siriya (Bagdad), 11/2 (1971), S. 374-96 (über die mut'a 376-86), und idem : az-zawâğ
ıs'a-ha yân ahkâmilıi fi s-sari `a al-islâmiya, Bagdad 1972, S. 60-65.

17 R. P. Mitchell : The Society of the Muslim Brothers, London 1969, bes. S. 84-85
u. 107-08; s. auch The Middle East and North Africa, 1957 (ed. Europa Publications,
London), S. 386. Eine journalistische Skizze seiner Persönlichkeit findet sich bei Ibrâhim
al-Ba`ti : Salısiyât islâmiya mu âsira, Bd. 1 (Kairo 1970).
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taqrib baina 1-madâhib al-islamiya (Vereinigung zur Annäherung zwi-
schen den islamischen Rechtsschulen).18

In seinem Buch Ma a l-qur'an von 1970 (Kairo) vertritt al-Bâgüri
die Ansicht, daß die mut `a erlaubt sein solle, wenn die Notwendigkeit
(ıJarüra) es gebiete. Er sucht seine Meinung mit dem Hinweis darauf
zu belegen, daß der Prophet seinen Gefährten, als sie über ihr frauen-
loses Leben klagten, diese Art von Ehe gestattet habe. Jene frommen
Männer hätten die mut a als Gnade Gottes für seine Diener angesehen.
Wäre die mut a (später) nicht vom Volk im Übermaß praktiziert
worden, so hätte der Kalife `Umar sie auch nicht verboten. 17 9 Was
ihn, Bäqûri, in dieser seiner Ansicht bestärke, sei der Gedanke an
die Situation der jungen Muslime, die in nichtislamischen Ländern
leben. Diese hätten angesichts der mannigfachen Versuchungen, denen
sie ausgesetzt seien, drei Alternativen, nämlich

dem Umgang mit Prostituierten (fahisa) zu verfallen
und damit Gottes Gesetze zu verletzen,
oder ihr Begehren zu bekämpfen, dadurch aber
erheblicher Qual ausgesetzt zu sein und Schaden zu nehmen,
oder aber in Übereinstimmung mit dem göttlichen Gesetz
zu heiraten. ı 8 °

Die beiden erstgenannten Alternativen erklärt al-Bäqûri für unzu-
mutbar. Was die reguläre Eheschließung betrifft, so gehöre in der
(islamischen) Dauerehe das Streben nach Kindern zum Recht der
Frau. Daher dürfe bei der Dauerehe der Mann nur mit Einwilligung
der Frau coitus interruptus (`azl) praktizieren. ı 8 ı Bringe nun aber
in der Fremde die nichtmuslimische Frau eines Muslims ein Kind
zur Welt, so wachse es in deren Obhut in einer nichtmuslimischen

178 Als Augäf-Minister schrieb er z.B. ein Vorwort zu einer Ausgabe des Muhaqqiq
al-Hilli : al-muhtaşar an-ne e (vgl. oben Anm. 20), die auf Veranlassung der Ğam `iyat
at-tagrib und nach Begutachtung durch ein Gremium von Azhar-Gelehrten (darunter
as-Sayyid Säbiq, s. oben Anm. 176) in Kairo veröffentlicht wurde. (Nachdruck Nağaf
1964). Zum Hintergrund vgl. F. R. C. Bagley : The Azhar and Shi `ism, in: MW 50/
1960/122-29 (vgl. auch oben Anm. 174).

179 Bäqûri : Ma la l-qur'ân, S. 178.
180 Ibid., S. 179.
181 Zu `azl s. den Artikel von H. Bousquet in EI, 2nd. ed., s.v., und E. Gräf :

Die Stellungnahme des islamischen Rechts zu Geburtenregelung (tanzim al-nasl) und
Geburtenbeschränkung (tandid al-nasl), in : W. Hoenerbach (hrg.) : Der Orient in der
Forschung. Festschrift für Otto Spies, Wiesbaden 1967, S. 209-32, dort über `azl S. 215 ff.



40	 WERNER ENDE

Umgebung auf. Demgegenüber komme die mut `a-Ehe dem natürlichen
(sexuellen) Bedürfnis der im nichtmuslimischen Bereich lebenden mus-
limischen Männer entgegen, erlaube aber den coitus interruptus auch
gegen den Willen der Frau.' 82 So werde das Entstehen einer Nach-
kommenschaft vermieden, die von geringer Religiosität (hinsichtlich
des Islams) und von schwachem Nationalgefühl (hinsichtlich der
Nation des Vaters) sei. Unter diesen Umständen neige er, Bâqûri,
dazu, die Zeitehe für erlaubt zu erklären. Die zwölferschiitischen
Gelehrten hätten in dieser Frage, d.h. mit ihrem Festhalten an der
Zulässigkeit der mut `a, Weitblick bewiesen. Der gerecht urteilende
Muslim könne eigentlich nicht anders als ihrem Beispiel zu folgen.1 , 3

Bâqûri hat nur zwei Vorbehalte hinsichtlich der schiitischen mut a;
Zum einen wendet er sich gegen die Regelung, daß die mut a (lt.
al-Mulıaggiq al-Hilli) mit einer Muslimin oder Schriftbesitzerin er-
laubt, mit einer Heidin oder einer `alidenfeindlichen Muslimin (nşiba)
aber verboten sei. ı 84 Bâqûri versteht unter der näsiba generell die
nichtschiitische Muslimin und verurteilt deren Gleichbehandlung mit
einer Heidin als Ausdruck des Fanatismus. Zum anderen moniert
al-Bâqûri die unterschiedliche Wartezeit (`idda) der Frau nach Be-
endigung der mut â,18 5 weil die Frau dadurch einer Sklavin gleich-
gestellt werde.186

Bâqûri ist nicht der erste, der im sunnitischen Bereich im Zusammen-
hang mit der mut a auf die Situation der in nichtmuslimischen Ländern
lebenden muslimischen Männer 187 hingewiesen hat. Seine Äußerung
scheint aber die erste aus der Feder eines Theologen zugunsten des
schiitischen Standpunktes zu sein und hat insofern besonderes Gewicht.
Freilich sagt Bägüri nichts darüber, ob und in welchem Umfange
Schiiten, die in nichtmuslimischen Ländern leben, tatsächlich mut `a-
Ehen eingehen. Auch erörtert er nicht mögliche Konflikte, die sich

182 S. oben Anm. 82; diese Auffassung wird auch von den obersten Muğtahids
der Zwölferschia im 20. Jahrhundert bestätigt, s. etwa Sayyid AH 1-Hasan al-Müsawi
al-Işfahâni [marğa ` at-taqlid in Nağaf bis zu seinem Tode 1946]; Wasilat an-nağât,
4. Aufl. Nağaf 1344 H (1925-26), S. 137f.

183 Bâqûri : Ma `a 1-qur'ân, S. 179-80.
1 " Sarâ'i ` al-Islâm, ed. Muğniya (s. oben Anm. 20), Teil 2 S. 24, Z. 5-8.
1" s S. oben S. 4.
186 Bâqûri : Ma a 1-qur ön, S. 180.
187 S. oben S. 23.—Von unverheirateten muslimischen Frauen in vergleichbarer

Situation (etwa Studentinnen) ist, so weit ich sehe, bisher in dieser Diskussion nicht
die Rede.
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in solchen Fällen aus der Tatsache ergeben können, daß die mut `a-
Ehe den Rechtsordnungen der nichtislamischen Welt unbekannt ist.

Es scheint, daß manche in nichtislamischen Ländern lebenden
Schiiten hin und wieder versucht haben, mit nichtmuslimischen Frauen
Zeitehen einzugehen— gelegentlich wohl auch in einer Weise, durch
die die betroffenen Frauen über den Charakter ihrer Verbindung
im Unklaren blieben. 188 Ob unter den Bedingungen des langjährigen
Aufenthalts in nichtislamischen Ländern die Zeitehe— nach dem Vor-
bild der mut â nicht auch für Sunniten erlaubt sein sollte, wird
nicht zuletzt durch solche Fälle immer wieder einmal zum Gegen-
stand der Diskussion in bestimmten sunnitischen Kxeisen. Hierzu
müssen dann sunnitische Theologen Stellung nehmen. Ein Beispiel
liefert etwa der syrische Theologe Muhammad al-Hämid (gest. 1969).
Dieser hat sich allerdings entschieden dagegen ausgesprochen, eine
Revision des mut a-Verbots auch nur zu erwägen. 189 Es scheint also,
daß al-Bâgüris Vorstoß in dieser Sache zunächst eine Einzelerscheinung
bleiben wird. Seine Abweichung vom Konsensus der sunnitischen
Theologen ist bereits von einem Azhar-Gelehrten scharf gerügt
worden. 190 Auch die kritischen Bemerkungen eines Dr. Muştafâ `Abd
al-Wähid über 'ulamĞ', „die geistreich erscheinen wollen", und über
Anhänger der westlichen Zivilisation, die beide mit dem Hinweis auf
die Probleme der muslimischen Jugend— besonders der im Westen
lebenden— die mut a für erlaubt erklären möchten, sind wohl nicht
zuletzt gegen al-Bägüri gerichtet. 191 Dessen Vorstoß hat in der Tat
auf absehbare Zeit wenig Chancen, bei der Mehrzahl der sunnitischen
Gelehrten Zustimmung zu finden : Es geht hier ja um mehr als eine
juristische Einzelfrage. Wie der Azhar-Gelehrte Muştafâ Said al-Rinn
feststellt, beruht der Dissens über den nash der mut a-Erlaubnis auf.
der völligen Unvereinbarkeit von sunnitischer und schiitischer Hadit-

18 8 Über einen Gerichtsfall in England s. MW 17/1927/411-12.
189 Nikah al-mut `a haram JF 1-Islam, Hami o.J.; über den Autor s. `Abd al-Hamid

Tahmiz : al- âllama al-muğahid as-saih Muhammad Hamid, Beirut 1971.
190 Dr. Muhammad al-Ahmadi Abü n-Nür: Manhağ as-sunna .fiı z-zawağ, Kairo

1972, S. 7ff., 192-226 (bes. 223).
191 al-Islam wa-l-muğkila al-ğinsiya (...), 2. Aufl. Kairo 1972, S. 66-71.— Lt. Vor-

wort, datiert Ramadan 1391 H/Oktober 1971 in Mekka, war die erste Auflage des
Buches 12 Jahre vorher erschienen. Es war mir nicht möglich zu prüfen, ob diese
erste Fassung bereits eine Kritik an Vorschlägen zur Wiedereinführung der mut `a bei
den Sunniten enthält.
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Wissenschaft. ı 92 Gerade durch nonkonformistische Werke einiger
sunnitischer Autoren zur Hadit-Kritik die ihrerseits nicht selten den
Beifall schiitischer Gelehrter gefunden haben ist die innerislamische
Auseinandersetzung über die Zuverlässigkeit der Hadit-Literatur beider
Konfessionen in den letzten Jahrzehnten aufs neue entfacht worden." 93
Die konsequente Verteidigung des konservativ-sunnitischen Stand-
punktes in dieser Frage gegen schiitische (wie auch abweichlerische
sunnitische) Positionen erscheint besonders dem neo-wahhabitischen
Flügel der Salafiya so wichtig, daß schon aus diesem Grunde eine
Revision des mut a-Verbots nicht in Frage kommen kann : Das ge-
samte Lehrgebäude dieser Richtung wäre andernfalls vom Einsturz
bedroht. Der Vorschlag Bäqûris muß also von dieser gegenwärtig
im sunnitischen Lager wieder recht einflußreichen Gruppierung
zurückgewiesen werden. „Liberale" Theologen, die sich dem Vor-
schlag evtl. anzuschließen geneigt wären, werden dies unter den
gegenwärtigen religiös-politischen Verhältnissen der meisten sunniti-
schen Länder kaum wagen.

Als Abweichung vom jahrhundertelang unangefochteten Konsensus
der sunnitischen Theologen ist Bäqûris Stellungnahme bemerkenswert
genug. Es entzieht sich meiner Kenntnis, ob schiitische Autoren sich
bereits zu diesem Vorgang geäußert haben. Für die schiitische Apolo-
getik, besonders für die Anhänger der offensiven Propagierung der
mut a, bedeutet Bäqûris Position in dieser Frage geradezu einen
Triumph. Sicher werden sie (soweit nicht schon geschehen) diese
Stellungnahme aus dem sunnitischen Lager aufgreifen, denn sie stützt
die Verteidigung einer Institution, iie mit dem historischen Selbst-
verständnis der Zwölferschia eng verbunden ist. So dürfte der ägyp-
tische sunnitische Gelehrte Muştafä Saka mit der Äußerung recht
behalten, die er an den Schluß seiner Bemerkungen über die mut a
als Streitpunkt zwischen Sunniten und Zwölferschiiten gestellt hat :
„Wir glauben, daß der Meinungsunterschied in dieser Frage nicht
enden, sondern unaufhörlich weitergehen wird".' 94

192 al-Rinn (s. oben Anm. 12), S. 586-89.
1 " Zu dieser Auseinandersetzung s. G. H. A. Juynboll : The Authenticity of the

Tradition Literature. Discussions in Modern Egypt, Leiden 1969.
194 Isläm hi-M madähih, 2. Aufl. Beirut o.J. (1971), S. 191-93 (Zitat : S. 193 Mitte).
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Liste der in den Anmerkungen verwendeten Abkürzungen

AS = Mulısin al-Amin : A yän as-si a, 56 Bde., Bd. 40 (1957) und folgende
Bde. hrg. von Hasan al-Amin. [Die mir zugänglichen Bände stammen
aus unterschiedlichen Auflagen (Beirut u. Şaidä)].

DTS	 = Äqä Buzurg al-Tihräni : a4-dari a ilâ tasänif as-si ir, [mir zugänglich :]
Bde. 1-22, Nağaf und/oder Teheran 1936-74.

MDA	 = Yüsuf As'ad Däğir : Maş !dir ad-diräsa al-adabiya, II/ 1 (Beirut 1956),
II1/1-2 (Beirut 1972).

MK	 = l3 nbäbä Mu!är : Mu all ın-i kutub (...), 6 Bde., Teheran 1962-66.
MMI	 = Gürgis 'Awwäd : Mu'ğam al-mu'allif in al-'irägiyin, 3 Bde., Bagdad 1969.
TAS = Äqä Buzurg at-Tihräni : Tabagät a 'läm as-si 'a, Bd. I : Nugabä ' al-basar

(...), qism 1 u. 2 Nağaf 1954-56, Bd. II: al-kirâm al-barara (...), qism
1-4 Nağaf 1954-68.

ZDMG = Zeitschrift d. Deutschen Morgenländischen Gesellschaft.

Korrektur-Nachträge

Zu Anm. 4 und 12-14: S. auch W. Madelung : Shi `i Attitudes toward Women as
reflected in Fiqh, in : A. Lutfi al-Sayyid Marsot (ed.) : Society and the Sexes in Medieval
Islam (= Sixth Gi gio Levi Della Vida Biennial Conference), Malibu/Cal., 1979, S. 69-
79 (dort bes. 71-73 u. 78-79).

Zu Anm. 14 Mitte : Ähnlich wie Kalif al-Ğitä' argumentiert auch Häsim Ma'rüf
al-Hasan! : Ta'rih al-fıgh al-ğa fari. `Ard wa-diräsa, o.O.u.J. (ca. 1960, Beirut?), 174-75.

Zu Anm. 31: Şaläh ad-Din Munağğids Buch al-hayät al-ğinsiya `inda 1- grab (...),
2.A. Beirut 1975, ist in dieser Hinsicht nicht ergiebig (zur mut a : S. 28-31).

Zu Anm. 53 : Ferner K. Dilger : Rechtsfortbildung durch „siyäsa", dargestellt am
taläq in Iran, in: Islamkundliche Abhandlungen aus dem Institut f. Geschichte und
Kultur des Nahen Ostens an der Universität München, 1974, S. 49-62.

Zu Anm. 104: Vgl. jetzt auch die englische Fassung eines ihrer Bücher, i.e. N. el-
Saadawi : The Hidden Face of Eve. Women in the Arab World, London 1980.

Zu Anm. 119: Zur neueren Diskussion zu diesem Thema s. M. Zahniser : Insights
from the `Uthmäniyya of Al-Jähiz into the Religicus Policy of Al-Ma'mün, in : MW
69/1979/8-17.

Zu Anm. 160: Auch der deutsche Schriftsteller Armin T. Wegner behauptet, in
Nağaf prostitutionsähnliche Praktiken beobachtet zu haben, s. seinen Artikel In der
verbotenen Stadt. Nedschef das Heiligtum der Schiiren, in der sozialdemokratischen
Zeitung Vorwärts, 48. Jgg., Nr. 273 vom 14.6.1931.

Zu S. 14 oben : Humaini und andere führende Persönlichkeiten der religiös-politischen
Oppositionsbewegung gegen den Schah haben sich eindeutig im Sinne der im vor-
liegenden Beitrag behandelten „offensiven Apologetik" hinsichtlich der Zeitehe geäussert,
s. etwa das Buch des am 1.5.1979 von Angehörigen der Terrororganisation Furgün
ermordeten Theologen Murtadä Mutahhari : Nizam-i huqûq-i zan dar Islam, Teheran
1974, S. 24-52. Dem Impressum zufolge war das Buch zuvor (1966-67) als Artikelserie
in der Zeitschrift Zan-i rüz erschienen. über Mutahhari s. Y. Richard : Le shi `isme
en Iran, Paris 1980, S. 107f. (vgl. auch oben Anm. 54). Von Humaini selber scheint
keine Abhandlung zur Frauenfrage vorzuliegen, doch ist seine Einstellung dazu leicht
an seinen Fetwas abzulesen, s. Risäla-yi taudih al-masä'il (hektographierte Fassung,
o.O.u.J.); dort zur mut 'a S. 387f. (nos. 2421-32) und vereinzelt in den Anhängen,
vgl. auch Zubdat al-ahkäm (s. oben Anm. 8). Angesichts dieser Stellungnahmen des
Führers der Revolution können mut 'a-Fälle von den nach der Revolution eingerichteten
Scheriatsgerichtshöfen nicht mehr in Anlehnung an die früheren Familienschutzgesetze
entschieden werden. Diese neuen Gerichtshöfe sind allerdings noch nicht zahlreich, und
völlig überlastet, s. Tehran Times vom 18.8.1979.
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